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Tenor

Soweit die Klägerinnen die Klage zurückgenommen haben und die Beteiligten
den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, wird das Verfahren
eingestellt.

Die Beklagte wird unter teilweiser Aufhebung des Bescheids des Bundesministe-
riums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) vom 7. November 2019 in Ge-
stalt des Widerspruchsbescheids derselben Behörde vom 6. März 2020 verpflich-
tet, den Klägerinnen Zugang zu folgenden Unterlagen zu gewähren:

- Protokolle der Verhandlungsgespräche mit der Bietergemeinschaft, beste-
hend aus den Klägerinnen zu 2) und zu 3) vom

o 07.02.2018,

o 13.02.2018,

o 26.02.2018 und

o 08.03.2018;

- Protokolle der Informationstermine für die Bietergemeinschaft, bestehend
aus den Klägerinnen zu 2) und zu 3) vom

o 10.01.2018 und

o 07.05.2018;

- Protokolle der Verhandlungsgespräche

o mit der Bietergemeinschaft e... vom 08.02.2018,

o mit der Bietergemeinschaft e... vom 14.02.2018,

o mit der Bietergemeinschaft ... vom 27.02.2018,

o mit der Bietergemeinschaft e... vom 05.03.2018,

o mit der Bietergemeinschaft V... vom 05.02.2018,
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o mit der Bietergemeinschaft V... vom 15.02.2018,

o mit der Bietergemeinschaft V... vom 28.02.2018,

o mit der Bietergemeinschaft V... vom 06.03.2018,

o mit der Bietergemeinschaft T... vom 06.02.2018,

o mit der Bietergemeinschaft T... vom 12.02.2018,

o mit der Bietergemeinschaft T... vom 01.03.2018 und

o mit der Bietergemeinschaft T... vom 07.03.2018;

- Protokolle der Informationstermine

o mit der Bietergemeinschaft e... vom 09.01.2018,

o mit der Bietergemeinschaft e... vom 08.05.2018,

o mit der Bietergemeinschaft V... vom 09.01.2018,

o mit der Bietergemeinschaft V... vom 07.05.2018,

o mit der Bietergemeinschaft T... vom 10.01.2018 und

o mit der Bietergemeinschaft T... vom 08.05.2018;

- Folgende Statusberichte und Kurzfassungen der Statusberichte zum Projekt
Infrastrukturabgabe:

o Statusbericht im Berichtszeitraum 18.12.2018 bis 29.01.2019,

o Kurzfassung des Statusberichts im Berichtszeitraum 18.12.2018 bis
29.01.2019,

o Statusbericht im Berichtszeitraum 30.01.2019 bis 26.02.2019,

o Kurzfassung des Statusberichts im Berichtszeitraum 29.01.2019 bis
26.02.2019,

o Statusbericht im Berichtszeitraum 27.02.2019 bis 26.03.2019,

o Kurzfassung des Statusberichts im Berichtszeitraum 27.02.2019 bis
26.03.2019,

o Statusbericht im Berichtszeitraum 27.03.2019 bis 30.04.2019,

o Kurzfassung des Statusberichts im Berichtszeitraum 27.03.2019 bis
30.04.2019 und

o Kurzfassung des Statusberichts im Berichtszeitraum 01.05.2019 bis
28.05.2019;
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- E-Mail des externen technischen Gutachters der Beklagten aus Mai 2019,
in der er festhält, er habe „kein kritisches Defizit identifizieren [können], das
gegen eine Fortsetzung des Projektes nach Plan spräche“;

- Folgende weitere, die Infrastrukturabgabe betreffenden Unterlagen:

o Bericht zu Gutachterleistungen ISA Erhebung eines externen Gutach-
ters aus Mai 2019,

o E-Mail des KBA an das BMVI vom 22.07.2019, 14:40 Uhr (Betreff: Prü-
fung der Feinplanungsdokumentation),

o Interner Vermerk zur Analyse der Feinplanungsdokumentation (Anhang
zur E-Mail vom 22.07.2019 des KBA an das BMVI),

o E-Mail des KBA an das BMVI vom 22.07.2019, 15:30 Uhr (Betreff: Prü-
fung der Feinplanungsdokumentation), soweit die Beklagte mit Bescheid
vom 15. März 2021 (SeIFG/286.2/1-733 IFG, VG 2 K 186/21) nicht bereits
Akteneinsicht gewährt hat,

o Übersicht eines externen Gutachters zur Prüfung der Feinplanungsdo-
kumentation aus April 2019 (Anhang zur E-Mail vom 22.07.2019 des KBA
an das BMVI),

o E-Mail des KBA an das BMVI vom 22.07.2019 (Betreff: Testkonzept des
Betreibers),

o E-Mail-Verlauf vom 29.05.2019 (Betreff: Feinplanungsdokumentation
vom 17.05.2019),

o Bericht eines externen Gutachters zur Prüfung der Feinplanungsdoku-
mentation aus Mai 2019,

o E-Mail eines externen Gutachters aus Mai 2019 (Betreff: Rückmeldung
zum Zwischenstand der Feinplanungsdokumentation),

o Leitungsvorlage ISA zu Einnahmen und Ausgaben der ISA vom
03.01.2019,

o Leitungsvorlage ISA zur Organisationsstruktur und Zeitplanung in der
Errichtungs- und Implementierungsphase ISA vom 14.01.2019,

o Leitungsvorlage ISA zum Lenkungsausschuss vom 11.02.2019,

o Leitungsvorlage ISA zur Abgabe der Feinplanungsdokumentation vom
18.03.2019,

o Leitungsvorlage ISA zum Lenkungsausschuss vom 17.04.2019,

o BMVI-interne E-Mail zur Übermittlung einer Leitungsvorlage vom
20.06.2019,
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o Leitungsvorlage ISA zu Anträgen auf Offenlegung der Betreiberverträ-
ge vom 24.06.2019,

o E-Mail des KBA an BMVI vom 28.06.2019 zur Nachlieferung des Test-
konzepts der Klägerin zu 1),

o Projektdokument zum Review FPD Testkonzept vom 21.05.2019 (ak-
tualisiert am 26.06.2019) und

o Sprechzettel zu der Sitzung des Ausschusses für Verkehr und digitale
Infrastruktur des Deutschen Bundestags vom 26.06.2019,

wobei Namen, Titel, akademische Grade, Berufs- und Funktionsbezeichnungen,
Anschriften, E-Mailadressen und Telekommunikationsnummern mit Ausnahme
der von dem BMVI oder dem Kraftfahrtbundesamt beauftragten externen techni-
schen und wirtschaftlichen Gutachter und Sachverständigen sowie der Bediens-
teten des BMVI, Dr. G...,S...,L..., sowie aller Referenten des seinerzeitigen Refe-
rats „StV 11 – Infrastrukturabgabe“ und der Bediensteten des Kraftfahrtbundes-
amts, E...,G...,J...,J...,K...,M...und C..., zu schwärzen sind.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens zu 9/10, die Klägerinnen zu 1/10.

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar.

Die jeweilige Vollstreckungsschuldnerin darf die Vollstreckung durch Sicherheits-
leistung in Höhe von 110% des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags ab-
wenden, wenn nicht die jeweilige Vollstreckungsgläubigerin vor der Vollstre-
ckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrags leis-
tet.

Die Berufung wird zugelassen.

Tatbestand

1 Die Klägerinnen begehren Informationszugang im Zusammenhang mit der sogenannten
„Pkw-Maut“.

2 Im Jahr 2015 beschloss der Deutsche Bundestag das Infrastrukturabgabengesetz, das
für die Benutzung der Bundesfernstraßen die Entrichtung einer Infrastrukturabgabe (ISA)
vorsah. Im Jahr 2017 leitete das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur (BMVI) ein Vergabeverfahren für die Erhebung der ISA ein. Die Klägerin zu 1, ein Ge-
meinschaftsunternehmen der Klägerinnen zu 2 und 3, erhielt in diesem Vergabeverfah-
ren den Zuschlag. Am 30. Dezember 2018 schloss die Beklagte mit der Klägerin zu 1
den Vertrag über die Entwicklung, den Aufbau und den Betrieb eines Systems für die Er-
hebung der Infrastrukturabgabe (Betreibervertrag). Der Betreibervertrag enthält eine
Schiedsvereinbarung, die sich auf alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Betrei-
bervertrag erstreckt. Nachdem der Gerichtshof der Europäischen Union im Jahr 2019 ent-
schied, dass die ISA in Kombination mit einer Kraftfahrzeugsteuerentlastung Unionsrecht
verletzte, kündigte die Beklagte den Betreibervertrag. Die Klägerinnen und die Beklagte
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machen in einem Schiedsverfahren wechselseitig zivilrechtliche Ansprüche aus dem Be-
treibervertrag geltend.

3 Am 9. Oktober 2019 beantragten die Klägerinnen bei dem BMVI Zugang zu verschiede-
nen Unterlagen im Zusammenhang mit der ISA-Erhebung. Sie begehrten unter anderem
Zugang zu den „Protokollen“ der Sitzungen des Verkehrsausschusses des Bundestags
vom 26. Juni 2019 und vom 24. Juli 2019 (Antrag 12).

4 Mit Bescheid vom 7. November 2019 lehnte das BMVI den Informationszugang ab.

5 Hiergegen erhoben die Klägerinnen am 9. Dezember 2019 Widerspruch und beantragten
unter anderem Einsicht in die „Stellungnahmen“ der Vertreter der Beklagten „in den“
oben genannten Sitzungen des Verkehrsausschusses.

6 Mit Widerspruchsbescheid vom 6. März 2020 wies das BMVI – ohne Durchführung eines
Drittbeteiligungsverfahrens – den Widerspruch zurück. Der Anwendungsbereich des In-
formationsfreiheitsgesetzes sei nicht eröffnet, weil in dem zwischen den Beteiligten an-
hängigen Schiedsverfahren eigenständige Regelungen über den Informationszugang
gälten. Das Bekanntwerden der Informationen könne nachteilige Auswirkungen auf die
Durchführung des Schiedsverfahrens haben und beeinträchtige die Vertraulichkeit der
Beratungen zwischen dem BMVI, dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) und dem Bundes-
amt für Güterverkehr (BAG). Dem Informationszugang stehe die vergaberechtliche Ver-
traulichkeitspflicht entgegen. Zudem seien einige Unterlagen als Verschlusssachen ein-
gestuft. Das Bekanntwerden der Informationen sei geeignet, fiskalische Interessen des
Bundes im Wirtschaftsverkehr zu beeinträchtigen. In der Rechtsbehelfsbelehrung ver-
wies das BMVI auf die Klage beim Verwaltungsgericht Berlin.

7 Die Klägerinnen haben am 14. April 2020 Klage erhoben. Sie tragen vor, die Klage sei zu-
lässig. Die Schiedsvereinbarung stehe der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts nicht
entgegen. Es sei bereits zweifelhaft, ob der jedermann zustehende Informationszugangs-
anspruch schiedsfähig sei. Die Schiedsvereinbarung erfasse jedenfalls keine Ansprüche
nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Jedermann unabhängig vom Vertragsverhältnis
zustehende Rechte und Pflichten stünden nicht „im Zusammenhang“ mit dem Betreiber-
vertrag. Die Zuständigkeit des Schiedsgerichts für Ansprüche auf Informationszugang
berge die Gefahr einer divergierenden Rechtsprechung, weil Dritte inhaltsgleiche Anträ-
ge vor den Verwaltungsgerichten durchsetzen könnten. Auch die Beklagte habe in der
Rechtsbehelfsbelehrung zu dem Widerspruchsbescheid auf die Klage bei dem Verwal-
tungsgericht verwiesen. Der vorprozessuale Informationszugangsantrag erfasse sämt-
liche mit der Klage begehrten Unterlagen. Der Antrag 12 vom 9. Oktober 2019 erfasse
auch etwaige Redemanuskripte, Stichpunkte oder sonstige begleitende Notizen der Ver-
treter der Beklagten in den Sitzungen des Verkehrsausschusses.

8 Die Klage sei begründet. Das Informationsfreiheitsgesetz werde durch die Regeln der
Zivilprozessordnung und der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für
Schiedsgerichtsbarkeit - DIS-Schiedsgerichtsordnung, DIS-SchiedsO - nicht verdrängt.
Ausschlussgründe stünden dem Informationszugang nicht entgegen. Das Bekanntwer-
den der Informationen könne keine nachteiligen Auswirkungen auf das Schiedsverfah-
ren haben. Die Beklagte habe nicht dargelegt, woraus sich eine konkrete Gefahr für das
Schiedsverfahren ergebe. Die potentielle Relevanz einer Information für das Schieds-
verfahren begründe eine solche Gefahr nicht. Die Erfolgsaussichten sowie die prozes-
suale oder materielle Rechtsposition der öffentlichen Hand seien nicht geschützt. Es sei
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nicht erkennbar, inwiefern die Neutralität der Schiedsrichter durch den Informationszu-
gang oder eine öffentliche Diskussion über das Verfahren beeinträchtigt werden könne.
Die Vertraulichkeitspflicht in Art. 44.1 DIS-SchiedsO stehe dem Informationszugang nicht
entgegen. Diese sei nur auf Beweismittel anwendbar, die Teil eines Schiedsverfahrens
seien.

9 Eine Beeinträchtigung behördlicher Beratungen sei nicht zu befürchten. Die Beklagte ha-
be keine spezifischen Inhalte benannt, die eine solche Auswirkung haben könnten. Das
Vergabeverfahren und die damit verbundenen Beratungen seien abgeschlossen. Die Ab-
wicklung des Betreibervertrags stelle einen selbstständigen Beratungsvorgang dar.

10 Die vergaberechtliche Vertraulichkeitspflicht stehe dem Informationszugang nicht entge-
gen, weil die Protokolle über die Verhandlungsgespräche und Informationstermine nicht
zu den geschützten Gegenständen zählten. Soweit die Protokolle Inhalte der von der Ver-
traulichkeitspflicht erfassten Gegenstände enthielten, müsse die Beklagte die konkre-
ten Passagen benennen. Die Verhandlungsgespräche hätten sich inhaltlich nicht auf das
Angebot selbst, sondern auf Änderungswünsche der Bieter bezogen. Zeitlich sei die Ver-
traulichkeitspflicht nur in der Bewerbungsphase anzuwenden. Durch die vollständige Of-
fenlegung des Betreibervertrags seien alle Inhalte, deren Veröffentlichung die Beklagte
befürchte, öffentlich bekannt.

11 Die Beklagte habe die materiellen Voraussetzungen für die Einstufung der Unterlagen
als Verschlusssachen nicht dargelegt. Auch diesbezüglich sei zu berücksichtigen, dass
der Betreibervertrag offengelegt sei. Der Schutz der Rechtsposition des Bundes in dem
anhängigen Schiedsverfahren sowie von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen Dritter
rechtfertige die Einstufung nicht.

12 Auf die Verschwiegenheitspflicht für Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer könne die Be-
klagte sich nicht berufen.

13 Eine Beeinträchtigung fiskalischer Interessen des Bundes drohe nicht. Die Beklagte habe
sich im Zusammenhang mit der ISA nicht auf die Ebene eines privaten Marktteilnehmers
begeben. Vielmehr habe der Bund den Auftrag im Wege des Vergabeverfahrens an einen
Privaten erteilt. Mögliche finanzielle Nachteile durch ein Unterliegen im Schiedsverfahren
seien nicht geschützt. Eine gerichtliche Durchsetzung möglicher Forderungen gegen die
Beklagte berühre nicht ihr fiskalisches Handeln im Wirtschaftsverkehr, sondern allenfalls
die finanziellen Interessen der Beklagten.

14 Die Personen, für die kein Verzicht auf die Offenlegung personenbezogener Daten erklärt
werde, seien Bearbeiter im Sinne des Informationsfreiheitsgesetzes. Es handele sich um
das Kernteam der mit der ISA betrauten Behördenangehörigen und deren Berater.

15 Die Gutachten und Stellungnahmen externer Sachverständiger und Berater enthielten
keine Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse der Verfasser. Das gelte auch für die Proto-
kolle zu den Verhandlungsgesprächen und Informationsterminen mit den unterlegenen
Bietern. Gegenstand der Gespräche seien keine wettbewerbsrelevanten Informationen
gewesen, sondern die Vertragswerke und Leistungsanforderungen der Beklagten. Preise,
Preiskalkulationen oder technische Lösungsvorschläge seien im Rahmen der Verhand-
lungsgespräche allenfalls am Rande diskutiert und präsentiert worden. Die Bieterge-
meinschaften seien ad hoc lediglich für die Zwecke dieser Ausschreibung gebildet wor-
den, um deren spezifisches, singuläres Leistungsprofil abbilden zu können. Die Mitglie-
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der der konkurrierenden Bietergemeinschaften hätten zuvor nicht in dauerhafter Zusam-
menarbeit gestanden und planten auch keine weitere Zusammenarbeit. Die Konsortien
seien vielmehr, nachdem sich ihr Zweck erledigt habe, aufgelöst worden. Einzelne Be-
standteile des abgeschlossenen Verfahrens könnten aufgrund der starken Abhängigkeit
von der konkreten Projektgestaltung nicht auf zukünftige Projekte übertragen werden.

16 Die Klägerinnen haben den angekündigten Antrag 6 zurückgenommen. Hinsichtlich der
Anträge 5i, 8d (soweit die Beklagte dem Geschäftsführer der Klägerin zu 1 teilweise Zu-
gang gewährt hat), 9a, 9c und 9e haben die Beteiligten den Rechtsstreit in der Hauptsa-
che übereinstimmend für erledigt erklärt.

17 Nunmehr beantragen die Klägerinnen schriftlich,

18 die Beklagte zu verpflichten, ihnen Zugang zu den folgenden Informationen zu
gewähren, in allen Fällen unter Verzicht auf die Offenlegung von Entwürfen oder
personenbezogenen Daten, aber ohne Verzicht auf die Offenlegung (i) der Na-
men und der Berufs- und Funktionsbezeichnungen der externen technischen und
wirtschaftlichen Gutachter und Sachverständigen des Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur oder des Kraftfahrtbundesamts betreffend die
Feinplanungsdokumentation der Klägerin zu 1 im Projekt Infrastrukturabgabe
und (ii) der Namen der Bearbeiter des Projekts Infrastrukturabgabe im Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Dr. G..., Herr S..., Herr L..., al-
len weiteren der Referent*innen des seinerzeitigen Referats „StV 11 – Infrastruk-
turabgabe“ und der Bearbeiter des Projekts Infrastrukturabgabe im Kraftfahrt-
bundesamt Herr E..., Herr G..., Herr J..., Herr J..., Frau K..., Frau M... und Frau C... :

19 1. Protokolle der Verhandlungsgespräche mit der Bietergemeinschaft bestehend
aus den Klägerinnen zu 2 und zu 3 im Vergabeverfahren „Entwicklung, Aufbau
und Betrieb eines Systems für die Erhebung der Infrastrukturabgabe für die Be-
nutzung von Bundesfernstraßen (Infrastrukturabgabeerhebungssystem)“ vom

20 a. 07.02.2018,

21 b. 13.02.2018,

22 c. 26.02.2018 und

23 d. 08.03.2018;

24 2. Protokolle der Informationstermine für die Bietergemeinschaft bestehend aus
den Klägerinnen zu 2 und zu 3 im Vergabeverfahren „Entwicklung, Aufbau und
Betrieb eines Systems für die Erhebung der Infrastrukturabgabe für die Benut-
zung von Bundesfernstraßen (Infrastrukturabgabeerhebungssystem)“ vom

25 a. 10.01.2018 und

26 b. 07.05.2018;

27 3. Protokolle der Verhandlungsgespräche im Vergabeverfahren „Entwicklung,
Aufbau und Betrieb eines Systems für die Erhebung der Infrastrukturabgabe für
die Benutzung von Bundesfernstraßen (Infrastrukturabgabeerhebungssystem)“
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28 a. mit der unterlegenen Bietergemeinschaft e... vom 08.02.2018,

29 b. mit der unterlegenen Bietergemeinschaft e... vom 14.02.2018,

30 c. mit der unterlegenen Bietergemeinschaft e... vom 27.02.2018,

31 d. mit der unterlegenen Bietergemeinschaft e... vom 05.03.2018,

32 e. mit der unterlegenen Bietergemeinschaft V... vom 05.02.2018,

33 f. mit der unterlegenen Bietergemeinschaft V... vom 15.02.2018,

34 g. mit der unterlegenen Bietergemeinschaft V... vom 28.02.2018,

35 h. mit der unterlegenen Bietergemeinschaft V... vom 06.03.2018,

36 i. mit der unterlegenen Bietergemeinschaft T... vom 06.02.2018,

37 j. mit der unterlegenen Bietergemeinschaft T... vom 12.02.2018,

38 k. mit der unterlegenen Bietergemeinschaft T... vom 01.03.2018 und

39 l. mit der unterlegenen Bietergemeinschaft T... vom 07.03.2018;

40 4. Protokolle der Informationstermine im Vergabeverfahren „Entwicklung, Aufbau
und Betrieb eines Systems für die Erhebung der Infrastrukturabgabe für die Be-
nutzung von Bundesfernstraßen (Infrastrukturabgabeerhebungssystem)“

41 a. mit der unterlegenen Bietergemeinschaft e... vom 09.01.2018,

42 b. mit der unterlegenen Bietergemeinschaft e... vom 08.05.2018,

43 c. mit der unterlegenen Bietergemeinschaft V... vom 09.01.2018,

44 d. mit der unterlegenen Bietergemeinschaft V... vom 07.05.2018,

45 e. mit der unterlegenen Bietergemeinschaft T... vom 10.01.2018 und

46 f. mit der unterlegenen Bietergemeinschaft T... vom 08.05.2018;

47 5. folgende Statusberichte und Kurzfassungen des internen Risikomanagements
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur und/oder des
Kraftfahrtbundesamts für das Projekt Infrastrukturabgabe im Zeitraum von Janu-
ar bis Mai 2019:

48 a. Statusbericht im Berichtszeitraum 18.12.2018 bis 29.01.2019,

49 b. Kurzfassung des Statusberichts im Berichtszeitraum 18.12.2018 bis
29.01.2019,

50 c. Statusbericht im Berichtszeitraum 30.01.2019 bis 26.02.2019,

51 d. Kurzfassung des Statusberichts im Berichtszeitraum 29.01.2019 bis
26.02.2019,
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52 e. Statusbericht im Berichtszeitraum 27.02.2019 bis 26.03.2019,

53 f. Kurzfassung des Statusberichts im Berichtszeitraum 27.02.2019 bis
26.03.2019,

54 g. Statusbericht im Berichtszeitraum 27.03.2019 bis 30.04.2019 und

55 h. Kurzfassung des Statusberichts im Berichtszeitraum 27.03.2019 bis
30.04.2019 und

56 i. [bleibt frei];

57 j. Kurzfassung des Statusberichts im Berichtszeitraum 01.05.2019 bis
28.05.2019;

58 6. [bleibt frei];

59 7. E-Mail des externen technischen Gutachters der Beklagten aus dem Mai 2019,
in der dieser mit der Beurteilung der Leistungen der Klägerinnen beauftragte
Gutachter ausweislich der Berliner Zeitung vom 18.09.2019 festhält, er habe
„kein kritisches Defizit identifizieren [können], das gegen eine Fortsetzung des
Projektes nach Plan spräche“;

60 8. folgende weitere Stellungnahmen und Gutachten der externen technischen
und wirtschaftlichen Gutachter des Bundesministeriums für Verkehr und digitale
Infrastruktur und/oder des Kraftfahrtbundesamts betreffend die Feinplanungsdo-
kumentation der Klägerin zu 1 im Projekt Infrastrukturabgabe, einschließlich aller
Korrespondenz mit diesen Gutachtern:

61 a. Bericht zu Gutachterleistungen ISA Erhebung eines externen Gutach-
ters aus Mai 2019,

62 b. E-Mail des KBA an das BMVI vom 22.07.2019, 14:40 Uhr (Betreff: Prü-
fung der Feinplanungsdokumentation),

63 c. Interner Vermerk zur Analyse der Feinplanungsdokumentation (An-
hang zur E-Mail vom 22.07.2019 des KBA an das BMVI),

64 d. E-Mail des KBA an das BMVI vom 22.07.2019, 15:30 Uhr (Betreff: Prü-
fung der Feinplanungsdokumentation),

65 e. Übersicht eines externen Gutachters zur Prüfung der Feinplanungsdo-
kumentation aus April 2019 (Anhang zur E-Mail vom 22.07.2019 des KBA
an das BMVI),

66 f. E-Mail des KBA an das BMVI vom 22.07.2019 (Betreff: Testkonzept des
Betreibers),

67 g. E-Mail-Verlauf vom 29.05.2019 (Betreff: Feinplanungsdokumentation
vom 17.05.2019),
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68 h. Bericht eines externen Gutachters zur Prüfung der Feinplanungsdoku-
mentation aus Mai 2019 und

69 i. E-Mail eines externen Gutachters aus Mai 2019 (Betreff: Rückmeldung
zum Zwischenstand der Feinplanungsdokumentation);

70 9. folgende interne Kommunikation und internen Berichte im Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur und zwischen Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur und Kraftfahrtbundesamts (einschließlich etwai-
ger Ministervorlagen) betreffend die Erhebung der Infrastrukturabgabe, insbe-
sondere (aber nicht ausschließlich) betreffend die Feinplanungsdokumentation
der Klägerin zu 1 und die Bewertung des EuGH-Urteils zur PKW-Maut (Urteil vom
18.08.2019, Az. C-591/17) im Zeitraum von Januar bis Juni 2019:

71 a. [bleibt frei],

72 b. Leitungsvorlage ISA zu Einnahmen and Ausgaben der ISA vom
03.01.2019,

73 c. [bleibt frei],

74 d. Leitungsvorlage ISA zur Organisationsstruktur and Zeitplanung in der
Errichtungs- and Implementierungsphase ISA vom 14.01.2019,

75 e. [bleibt frei],

76 f. Leitungsvorlage ISA zum Lenkungsausschuss vom 11.02.2019,

77 g. Leitungsvorlage ISA zur Abgabe der Feinplanungsdokumentation vom
18.03.2019,

78 h. Leitungsvorlage ISA zum Lenkungsausschuss vom 17.04.2019,

79 i. BMVI-interne E-Mail zur Übermittlung einer Leitungsvorlage vom
20.06.2019,

80 j. Leitungsvorlage ISA zu Anträgen auf Offenlegung der Betreiberverträ-
ge vom 24.06.2019,

81 k. E-Mail des KBA an BMVI vom 28.06.2019 zur Nachlieferung des Test-
konzepts der Klägerin zu 1 und

82 l. Projektdokument zum Review FPD Testkonzept vom 21.05.2019 (ak-
tualisiert am 26.06.2019);

83 10. Sprechzettel zu den Sitzungen des Verkehrsausschusses des Deutschen Bun-
destags vom

84 a. 26.06.2019 und

b. 24.07.2019.

85 Die Beklagte beantragt schriftlich,
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86 die Klage abzuweisen.

87 Sie trägt vor, der Zulässigkeit der Klage stehe die Schiedsvereinbarung entgegen. Diese
erfasse auch Streitigkeiten nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Die Hervorhebung der
Fachgerichtsbarkeit unterstreiche, dass die Parteien auch Streitigkeiten von der Schieds-
vereinbarung umfasst sehen wollten, die originär den Verwaltungsgerichten zugewie-
sen seien. Informationszugangsansprüche seien schiedsfähig. Für den Antrag 10b fehle
es an einem vorprozessualen Antrag. Denn der Sprechzettel sei in der Ausschusssitzung
nicht verwendet worden, sodass es sich nicht um eine Stellungnahme eines Vertreters
des BMVI „in der“ Sitzung des Verkehrsausschusses handele. Soweit die Klägerinnen Zu-
gang zu dem Sprechzettel zur Sitzung des Verkehrsausschusses vom 26. Juni 2019 be-
gehrten, sei kein Vorverfahren durchgeführt worden.

88 Die Klage sei auch unbegründet. Das Informationsfreiheitsgesetz sei durch die zwischen
den Beteiligten geltenden prozessualen Regeln für das Schiedsverfahren ausgeschlos-
sen. Seine Anwendung liefe dem Schutzzweck der Vorschriften der Zivilprozessordnung
zuwider. Diese sähen keinen dem Informationsfreiheitsgesetz vergleichbaren Informati-
onszugang vor. Ein umfassender Informationsanspruch würde die zwischen den Beteilig-
ten vereinbarten Verfahrensgrundsätze aushebeln.

89 Der Zugang zu sämtlichen von den Klägerinnen begehrten Informationen mit Ausnahme
der Unterlagen, die Gegenstand der Anträge 2a, 4a, 4c, 4e, 8d, 9b und 9j seien, könne
nachteilige Auswirkungen auf das Schiedsverfahren haben. Mit Blick auf die vereinbar-
ten Verfahrensregeln seien ein faires Schiedsverfahren und die Waffengleichheit nicht
mehr gewährleistet. Die Einhaltung der jeweiligen Prozessordnung enthalte auch das
Recht der Beteiligten, im Rahmen der geltenden Verfahrensordnung darüber verfügen
zu können, ob und in welchem Umfang sie Informationen zum Gerichtsverfahren zugäng-
lich machten. Die Beteiligten hätten sich auf die Anwendung der IBA-Regeln zur Beweis-
aufnahme in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit verständigt. Die danach gege-
bene Kompetenz des Schiedsgerichts, über die Vorlage von Dokumenten im Rahmen ei-
nes Editionsbegehrens zu entscheiden, werde durch das Informationsfreiheitsgesetz un-
terlaufen. Der Verfahrenskalender im Schiedsverfahren sehe keine Dokumentenvorlage
vor. Die Klägerinnen könnten jederzeit im Rahmen des Schiedsverfahrens beantragen,
die begehrten Dokumente hinzuzuziehen. Auch die Vertraulichkeitspflicht stehe dem In-
formationszugang entgegen. Die freie Entscheidung der Beklagten darüber, ob und in
welchem Umfang sie die von den Klägerinnen verfolgten Schadensersatzansprüche aner-
kenne, unterfalle dem Schutz des Gerichtsverfahrens. Die internen Einschätzungen und
Bewertungen in den Unterlagen gäben nur ad-hoc Bewertungen wieder und vermittelten
daher nicht unbedingt ein zutreffendes Bild von der (abschließenden) Position der Be-
klagten. Sie könnten – insbesondere in verfremdeter oder aus dem Kontext gerissener
Form – von den Klägerinnen genutzt werden, um unzutreffende Behauptungen aufzustel-
len. Es bestehe die Gefahr, dass durch eine tendenziöse Berichterstattung Druck auf die
Schiedsrichter ausgeübt werde. Zudem enthielten die Unterlagen Namen und Kontaktin-
formationen von Projektbeteiligten, die als mögliche Zeugen in Betracht kämen.

90 Der Einsicht in sämtliche Unterlagen mit Ausnahme der von den Anträgen 8d, 9b, 9f und
9j erfassten Informationen stehe der Schutz der Vertraulichkeit behördlicher Beratungen
entgegen. Das BMVI berate – auch im Kontext des Schiedsverfahrens – mit dem KBA und
dem BAG über die rechtlichen Folgen der Kündigung des Betreibervertrags, die Geltend-
machung von Entschädigungszahlungen und mögliche Verfahrensschritte. Dieser Bera-
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tungsvorgang bilde eine Einheit mit dem Verfahren zur Vergabe, dem Abschluss und der
Durchführung des Betreibervertrags. Dieser einheitliche Beratungsvorgang sei von Be-
ginn an hochumstritten gewesen und kontrovers diskutiert worden. Die Veröffentlichung
der begehrten Informationen habe zur Folge, dass die Beklagte interne Informationen zu-
künftig nicht mehr kommunizieren würde, was für die Verhandlungen abträglich wäre.
Eine unbefangene interne Diskussion wäre nicht mehr gewährleistet.

91 Die vergaberechtlichen Vertraulichkeitspflichten stünden dem Antrag auf Einsicht in die
Protokolle der Verhandlungsgespräche und Informationstermine mit den Klägerinnen
und den unterlegenen Bietern (Anträge 1a–1d, 2a, 2b, 3a–3l und 4a–4f) entgegen. Die
Vertraulichkeitspflicht erstrecke sich auf die Protokolle. Bei den Gesprächen seien indika-
tive Angebote abgegeben und konkrete Vertragsbestandteile genannt worden. Aus der
Erörterung von Änderungswünschen gehe eindeutig hervor, welche Inhalte das Angebot
habe. Die Vertraulichkeitspflicht gelte auch nach der Veröffentlichung des Betreiberver-
trags.

92 Die von den Klägerinnen begehrten Informationen seien überwiegend als Verschlusssa-
chen eingestuft. Eine Einstufung als Verschlusssache – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
liege für die Unterlagen vor, die Gegenstand der Anträge 1a–1d, 3a–3l, 4a–4f, 5a–5f, 8f,
9b, 9f, 9h und 9j seien. Die mit den Anträgen 5g–5h, 5j, 7, 8a, 8c, 8e, 8h, 8i, 9d, 9i und
9l begehrten Unterlagen seien als Verschlusssache – VERTRAULICH eingestuft. Die mate-
riellen Voraussetzungen für diese Einstufungen seien gegeben. Die Kenntnis der in den
Unterlagen enthaltenen Informationen hätte Nachteile für andere vergleichbare Projekte
zur Folge. Die Unterlagen enthielten Positionen und Stellungnahmen von Personen, die
von der Vertraulichkeit ausgegangen seien. Die Vertraulichkeit der behördlichen Kom-
munikation sowie der Kommunikation der Behörde mit ihren Beratern rechtfertige die
Einstufung. Die Informationen könnten – verzerrt oder verkürzt – von den Klägerinnen
oder auch im Rahmen einer begleitenden Medienkampagne zum Nachteil der Beklagten
genutzt werden. Hieraus erwachse die konkrete Gefahr, dass durch die Offenlegung und
Verwendung der Informationen Druck auf die Schiedsrichter ausgeübt werde. Eine ver-
kürzte oder entfremdete Wiedergabe könne das Vertrauen der Bürger und des Auslands
in die Bundesrepublik hinsichtlich der Umsetzung von infrastrukturellen Großprojekten
(unberechtigterweise) nachhaltig beschädigen.

93 Hinsichtlich der mit den Anträgen 1a–1d, 2a, 2b, 3a–3l, 4a–4f, 9d und 9j begehrten Un-
terlagen beruft die Beklagte sich auf das Berufsgeheimnis der von ihr beauftragten Wirt-
schaftsprüfer und Rechtsanwälte. Diese seien nicht zur Bearbeitung und Verwaltung ei-
ner öffentlichen Aufgabe, sondern zur wirtschaftlichen und rechtlichen Beratung beauf-
tragt worden. Sie hätten an dem gesamten ISA-Projekt mitgewirkt. Es habe sich nicht um
eine externe Einschätzung oder Bewertung eines feststehenden Sachverhalts gehandelt.
Es bestehe ein eigenes Geheimhaltungsinteresse der Berater, weil nicht ausgeschlossen
sei, dass auch persönliche Wahrnehmungen und Bewertungen eingeflossen seien.

94 Der Schutz fiskalischer Interessen des Bundes im Wirtschaftsverkehr stehe dem Zugang
zu den mit den Anträgen 1a, 1c, 1d, 2b, 3a, 3c–3e, 3g–3i, 3k, 3l, 4b, 4d, 4f, 5a–5h, 5j, 9b,
9h, 9i und 10a begehrten Unterlagen entgegen. Es seien nachteilige Auswirkungen für
zukünftige Beschaffungsvorgänge zu besorgen. Die Erhebung einer ähnlich gearteten
Maut – wie etwa auch in anderen EU-Mitgliedstaaten – sei in Zukunft jedenfalls nicht aus-
geschlossen. Bei dem ISA-Projekt handele es sich nicht um einen singulären Vorgang.
Die Beklagte bediene sich häufiger eines privaten Betreibers zur Durchführung einer Ab-
gabenerhebung. Ein unmittelbar bevorstehendes vergleichbares Beschaffungsprojekt
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sei der Aufbau und der Betrieb eines bundesweiten Schnellladenetzes für E-Fahrzeuge.
Die in den Unterlagen enthaltenen Informationen erlaubten Rückschlüsse auf die wirt-
schaftliche Lage der Beklagten, ihre Haushalts- und Kalkulationsplanungen, die Bedeu-
tung bestimmter vertraglicher Regelungen und etwaiger „Schmerzgrenzen“ für die inter-
nen rechtlichen und finanziellen Planungen, Kostenübersichten sowie Aussagen und Pro-
gnosen zu den finanziellen, haushalterischen und personellen Auswirkungen der für das
ISA-Projekt aufgezeigten Risiken. Die Informationen könnten zudem unter Umgehung
der Schiedsvereinbarung zum Nachteil der Beklagten in das Schiedsverfahren eingeführt
werden.

95 Die in den Unterlagen enthaltenen personenbezogenen Daten seien zu schwärzen. Die
Amtsträger, die an Verhandlungsrunden oder sonstigen Treffen teilgenommen hätten,
oder in E-Mail-Verteilern nur in „cc“ zur Kenntnisnahme aufgenommen worden seien,
seien keine Bearbeiter. Dies seien nur diejenigen Amtsträger, die die jeweils begehrten
Informationen erstellt hätten. Die personenbezogenen Daten von Bearbeitern seien zu
schützen, weil ein Ausnahmetatbestand vorliege. Es sei nicht auszuschließen, dass ein-
zelne Amtsträger im Rahmen einer verkürzten oder verfremdeten Wiedergabe durch
die Medien herausgegriffen und in einer isolierten und einseitigen Berichterstattung für
Handlungen verantwortlich gemacht würden.

96 Die mit den Anträgen 5a–5h, 5j, 8a, 8e, 8h, 9d und 9j begehrten Informationen enthiel-
ten Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse der beauftragten Berater, Wirtschaftsprüfer
und Gutachter. Das Know-how über die Art und Weise der Strukturierung, Aufbereitung
und Darstellung einer Vielzahl von relevanten und komplexen projektspezifischen Infor-
mationen und Risikoanalysen sei der entscheidende Wertschöpfungsfaktor für den Kun-
den und damit der „Unique Selling Point“. Hinsichtlich der Protokolle der Verhandlungs-
gespräche und Informationstermine mit den unterlegenen Bietern (Anträge 3a–3l und
4a–4f) beruft die Beklagte sich auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der hinter den
Bietergemeinschaften stehenden Unternehmen. Die Protokolle enthielten Ausführun-
gen, die Rückschlüsse auf die Kalkulationen, die Risiken und die Vergütungsstruktur zu-
ließen, sowie Vereinbarungen zu der Vergütung und der Vergütungsstruktur, über den
eigenen Geschäftsbereich, den Businessplan und die Kalkulationen der Leistungserbrin-
gung durch die unterlegenen Bieter. Die Bietergemeinschaften hätten in den ersten Ver-
handlungsgesprächen ihr Systemkonzept vorgestellt. Die Offenlegung der Informatio-
nen würde Konkurrenten Rückschlüsse ermöglichen, inwieweit diese in einem potentiel-
len Bieterwettstreit in ähnlich gelagerten Fällen agierten. Dass die Bietergemeinschaften
sich für dieses konkrete Projekt zusammengeschlossen hätten und danach möglicherwei-
se nicht mehr gemeinsam als Kooperationspartner aufgetreten seien, führe zu keinem
anderen Ergebnis.

97 Das Gericht hat am 26. Mai 2021 und am 8. Dezember 2021 den Rechtsstreit mit den
Beteiligten erörtert.

98 Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die Gerichtsakten
dieses Verfahrens und des Verfahrens VG 2 K 186/21 sowie den beigezogenen Verwal-
tungsvorgang verwiesen.

Entscheidungsgründe
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99 Das Gericht kann den Rechtsstreit gemäß § 101 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung
- VwGO - im erklärten Einverständnis der Beteiligten durch Urteil ohne mündliche Ver-
handlung entscheiden.

100 Soweit die Klägerinnen die Klage zurückgenommen haben und die Beteiligten den
Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, ist das Verfahren gemäß § 92
Abs. 3 Satz 1 VwGO (analog) einzustellen.

101 Die Klage hat überwiegend Erfolg. Sie ist – mit Ausnahme des Antrags 10b – zulässig (I.)
und im Übrigen begründet (II.).

102 I.1. Die zwischen den Beteiligten geschlossene Schiedsvereinbarung steht der Zustän-
digkeit des Verwaltungsgerichts nicht entgegen. Wird vor einem Gericht Klage in einer
Angelegenheit erhoben, die Gegenstand einer Schiedsvereinbarung ist, so hat das Ge-
richt die Klage gemäß § 173 Satz 1 VwGO in Verbindung mit § 1032 Abs. 1 der Zivilpro-
zessordnung - ZPO - als unzulässig abzuweisen, sofern der Beklagte dies vor Beginn der
mündlichen Verhandlung zur Hauptsache rügt, es sei denn, das Gericht stellt fest, dass
die Schiedsvereinbarung nichtig, unwirksam oder undurchführbar ist. Die Klage ist nicht
in einer Angelegenheit erhoben, die Gegenstand der Schiedsvereinbarung zwischen den
Beteiligten ist.

103 Gemäß Nr. 35.4.1 Satz 1 des Betreibervertrags werden alle Streitigkeiten, die sich im Zu-
sammenhang mit diesem Vertrag oder über seine Gültigkeit zwischen den Beteiligten er-
geben, nach der DIS-Schiedsgerichtsordnung in der zum Zeitpunkt der Einleitung des je-
weiligen Schiedsgerichtsverfahrens jeweils gültigen Fassung unter Ausschluss der Fach-
und der ordentlichen Gerichtsbarkeit endgültig entschieden. Der streitgegenständliche
Informationszugangsanspruch der Klägerinnen ist keine „Streitigkeit, die sich im Zusam-
menhang mit“ dem Betreibervertrag ergibt.

104 Die Reichweite einer Schiedsvereinbarung richtet sich nach dem Willen der Parteien, die
darüber zu bestimmen haben, welche Streitigkeit sie der Entscheidung des Schiedsge-
richts unterwerfen wollen. Eine Abrede, die Meinungsverschiedenheiten oder Streitigkei-
ten im Zusammenhang mit einem Vertrag allgemein einem Schiedsgericht zuweist, ist
grundsätzlich weit auszulegen. Für die Zuständigkeit des Schiedsgerichts kommt es dar-
auf an, ob die Klage – nach dem behaupteten Sachverhalt, nicht nach der rechtlichen
Grundlage des daraus hergeleiteten Anspruchs – eine Streitigkeit „im Zusammenhang
mit“ dem Vertrag zum Gegenstand hat (vgl. BGH, Urteil vom 4. Oktober 2001 – III ZR
281/00 – NJW-RR 2002, 387, 387).

105 Die Auslegung des Betreibervertrags (§ 133, § 157 BGB) ergibt, dass der Informations-
zugangsanspruch der Klägerinnen gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 des Informationsfreiheitsge-
setzes - IFG - nicht „im Zusammenhang“ mit dem Vertrag steht. Der Betreibervertrag
selbst enthält keine Anhaltspunkte für die Reichweite der Schiedsvereinbarung. Der ex-
plizite Ausschluss der Fachgerichtsbarkeit spricht weder für noch gegen die von der Be-
klagten präferierte Auslegung. Denn er besagt nichts darüber, welche an sich der Fach-
gerichtsbarkeit zugewiesenen Streitigkeiten der Schiedsvereinbarung unterfallen sollen.
Ihre Erstreckung auf jegliche an sich fachgerichtliche Streitigkeiten zwischen den Betei-
ligten, einschließlich etwa des Steuerrechts, ist fernliegend. Entscheidend ist, dass nach
dem allgemeinen Sprachgebrauch aus Sicht eines objektiven Erklärungsempfängers kein
„Zusammenhang“ zwischen dem Zugangsanspruch nach § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG und dem
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Betreibervertrag besteht. Der Zugangsanspruch wurzelt nicht in dem Betreibervertrag
(vgl. OLG Hamm, Beschluss vom 7. März 2000 – 15 W 355/99 – NZG 2000, 1182, 1184;
Münch, in: Münchener Kommentar zur ZPO, 6. Auflage 2022, § 1029 Rn. 130) und steht
– anders als etwa der Auskunftsanspruch des Inhabers eines gemeinschaftlichen Sorten-
schutzes (vgl. dazu BGH, Urteil vom 25. Oktober 2016 – X ZR 27/15 – SchiedsVZ 2017,
144) – jedermann unabhängig von dem Bestand eines (vertraglichen) Rechtsverhältnis-
ses mit der informationspflichtigen Stelle zu. Bestätigung findet diese Auslegung im Ver-
halten der Beklagten nach Vertragsschluss. Denn der Widerspruchsbescheid verweist die
Klägerinnen auf den Verwaltungsrechtsweg.

106 Die zwischen den Beteiligten streitige Frage, ob Informationszugangsansprüche gemäß
§ 1030 Abs. 1 ZPO schiedsfähig sind, kann daher unbeantwortet bleiben.

107 2. Soweit die Klägerinnen Einsicht in den Sprechzettel für die Sitzung des Verkehrsaus-
schusses vom 24. Juli 2019 begehren (Antrag 10b), fehlt es an der unverzichtbaren und
grundsätzlich nicht nachholbaren Voraussetzung (vgl. Urteil der Kammer vom 29. April
2021 – VG 2 K 262/19 – juris Rn. 22) einer vorherigen Antragstellung bei der Behörde.
Mit dem Widerspruchsschreiben vom 9. Dezember 2019 haben die Klägerinnen Zugang
zu den „Stellungnahmen“ der Vertreter des BMVI „in den“ Sitzungen des Verkehrsaus-
schusses beantragt. In dem Erörterungstermin am 8. Dezember 2021 hat der Prozessbe-
vollmächtigte der Beklagten dargelegt, dass der Sprechzettel nicht für die Sitzung des
Verkehrsausschusses vom 24. Juli 2019 verwendet wurde. Dies ergebe sich aus dem Ab-
gleich des Inhalts des Sprechzettels mit dem Protokoll der Sitzung. Der Sprechzettel sei
mithin keine verschriftlichte Stellungnahme des BMVI-Vertreters. Dieser schlüssige Vor-
trag ist durch die nicht weiter belegten Zweifel des Prozessbevollmächtigten der Kläge-
rinnen an seiner „Glaubwürdigkeit“ nicht substantiiert bestritten.

108 3. Die Durchführung eines Vorverfahrens hinsichtlich des mit dem Widerspruchsschrei-
ben vom 9. Dezember 2019 erstmals beantragten Zugangs zu dem Sprechzettel zu der
Sitzung des Verkehrsausschusses vom 26. Juni 2019 (Antrag 10a) ist in Abweichung von
§ 68 Abs. 2, Abs. 1 VwGO, § 9 Abs. 4 IFG entbehrlich. Das als Widerspruchsbehörde zu-
ständige BMVI war selbst am Gerichtsverfahren beteiligt und hat auf der Grundlage ei-
ner umfassenden Sachprüfung zum Ausdruck gebracht, es würde einen (künftigen) Wi-
derspruch zurückweisen (vgl. BVerwG, Urteil vom 22. März 2018 – BVerwG 7 C 21/16 –
NVwZ 2018, 1229 Rn. 19).

109 II. Im Übrigen ist die Klage begründet. Der Bescheid vom 7. November 2019 in Gestalt
des Widerspruchsbescheids vom 6. März 2020 ist – soweit in der Hauptsache zu ent-
scheiden war – rechtswidrig und verletzt die Klägerinnen in ihren Rechten; die Kläge-
rinnen haben in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Anspruch auf Akteneinsicht
(§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO).

110 Rechtsgrundlage für das Begehren der Klägerinnen ist § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG. Danach hat
jeder nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den Behörden des Bundes einen An-
spruch auf Zugang zu amtlichen Informationen.

111 1. Der von den Klägerinnen geltend gemachte Informationszugangsanspruch fällt in den
Anwendungsbereich des Informationsfreiheitsgesetzes.
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112 a) Die für das Schiedsverfahren geltenden prozessualen Regeln der §§ 1025 ff. ZPO in
Verbindung mit der DIS-Schiedsgerichtsordnung sind keine Spezialregelungen, die dem
Informationsfreiheitsgesetz vorgehen und Sperrwirkung entfalten.

113 Gemäß § 1 Abs. 3 IFG gehen Regelungen in anderen Rechtsvorschriften über den Zu-
gang zu amtlichen Informationen mit Ausnahme des § 29 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes und des § 25 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch vor. Die Vorschrift dient der
Sicherung des Vorrangs des Fachrechts gegenüber dem Informationsfreiheitsgesetz. Um
diesen Vorrang zu erreichen, wird das Informationsfreiheitsgesetz (nur) durch Rechtsvor-
schriften verdrängt, die bei abstrakter Betrachtung einen mit § 1 Abs. 1 IFG identischen
sachlichen Regelungsgehalt aufweisen und sich als abschließende Regelung verstehen
(Urteil der Kammer vom 11. Februar 2021 – VG 2 K 184/18 – juris Rn. 32 m.w.N.).

114 Die für das Schiedsverfahren geltenden prozessualen Regeln der §§ 1025 ff. ZPO haben
keinen mit § 1 Abs. 1 IFG – abstrakt – identischen sachlichen Regelungsgehalt. Denn sie
treffen – wie die Beklagte selbst ausführt – ihrem sachlichen Gegenstand nach keine Re-
gelungen über den Zugang zu amtlichen Informationen und sind nicht an eine nach dem
Informationsfreiheitsgesetz informationspflichtige Stelle adressiert (vgl. BVerwG, Urteil
vom 17. Juni 2020 – BVerwG 10 C 16/19 – BVerwGE 168, 280 Rn. 11). Zweck dieser Vor-
schriften ist es alleine, die Rechte und Pflichten der Beteiligten an dem Schiedsverfah-
ren im Verhältnis zueinander und zu dem Schiedsgericht zu regeln (vgl. OVG Münster,
Beschluss vom 19. Juni 2002 – 21 B 589/02 – NVwZ-RR 2003, 800, 802; Schoch, IFG, 2.
Auflage 2016, § 1 Rn. 369). Nichts anderes gilt für die Bestimmungen der DIS-Schiedsge-
richtsordnung.

115 b) Der Anwendungsbereich des Informationsfreiheitsgesetzes ist auch nicht durch die
vergaberechtlichen Geheimhaltungspflichten (§ 5, § 17 Abs. 13 Satz 4 der Vergabever-
ordnung - VgV) ausgeschlossen. Diese Bestimmungen regeln nicht den Zugang zu In-
formationen, sondern schließen ihn aus (vgl. BVerwG, Urteil vom 15. Dezember 2020 –
BVerwG 10 C 24/19 – NVwZ 2021, 642 Rn. 22).

116 2. Die Voraussetzungen von § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG sind gegeben. Die Klägerinnen sind als
juristische Personen des Privatrechts „jeder“ und damit anspruchsberechtigt. Das BMVI
ist eine Behörde des Bundes. Die von den Klägerinnen begehrten Unterlagen sind amtli-
che Informationen im Sinne von § 2 Nr. 1 IFG.

117 3. § 3 Nr. 1g Var. 1 IFG steht der Akteneinsicht nicht entgegen. Die Beklagte beruft
sich hinsichtlich sämtlicher von den Klägerinnen begehrten Unterlagen auf diesen Aus-
schlussgrund, mit Ausnahme der Anträge 2a, 4a, 4c, 4e, 8d, 9b und 9j. Gemäß § 3 Nr. 1g
Var. 1 IFG besteht der Anspruch auf Informationszugang nicht, wenn das Bekanntwerden
der Information nachteilige Auswirkungen haben kann auf die Durchführung eines lau-
fenden Gerichtsverfahrens.

118 Das zwischen den Beteiligten anhängige Schiedsverfahren ist ein „Gerichtsverfahren“
in diesem Sinne. Nach seinem Sinn und Zweck besteht kein Anlass, schiedsrichterliche
Verfahren aus dem Anwendungsbereich der Vorschrift zu nehmen. Vielmehr verdient die
Schiedsgerichtsbarkeit, die gleichrangig an die Stelle der staatlichen Gerichtsbarkeit tritt
und materielle Rechtsprechung ausübt, im selben Umfang wie die staatlichen Gerich-
te den Schutz von § 3 Nr. 1g Var. 1 IFG (Urteil der Kammer vom 11. Juni 2008 – VG 2 A
69/07 – UA S. 10; Schoch, IFG, 2. Auflage 2016, § 3 Rn. 126).
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119 Die Beklagte hat nicht dargelegt, dass die Offenlegung der begehrten Unterlagen nach-
teilige Auswirkungen auf das Schiedsverfahren haben kann. Mit ihrem Vortrag, die Un-
terlagen könnten für das laufende Schiedsverfahren (möglicherweise) relevant sein, sind
nachteilige Auswirkungen in diesem Sinne nicht dargetan. Die (mögliche) Relevanz der
streitbefangenen Informationen für das laufende Gerichtsverfahren ist für die Annahme
nachteiliger Auswirkungen erforderlich, aber nicht hinreichend (vgl. BVerwG, Urteil vom
27. November 2014 – BVerwG 7 C 18/12 – NVwZ 2015, 823 Rn. 18: „Grundvorausset-
zung“; vgl. auch Urteil der Kammer vom 5. Dezember 2019 – VG 2 K 84/18 – juris Rn. 38
zu § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG).

120 Das Bekanntwerden der verfahrensrelevanten Information muss sich vielmehr nachtei-
lig auf die Durchführung des Gerichts- bzw. Schiedsverfahrens auswirken können. Neben
der Unabhängigkeit der Gerichte schützt § 3 Nr. 1g Var. 1 IFG den ordnungsgemäßen Ab-
lauf (OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 8. Mai 2014 – OVG 12 B 4/12 – NVwZ-RR 2015,
126, 126) sowie die Effektivität des Gerichtsverfahrens (OVG Münster, Urteil vom 22. Mai
2019 – 15 A 873/18 – juris Rn. 175). Die verfahrens- und nachfolgend die materiellrecht-
liche Position der öffentlichen Hand unterfällt diesem Schutz dagegen nicht (BVerwG, Be-
schluss vom 9. November 2010 – BVerwG 7 B 43/10 – NVwZ 2011, 235 Rn. 12; anders
noch Urteile der Kammer vom 11. Juni 2008 – VG 2 A 69/07 – UA S. 9 und vom 26. Juni
2009 – VG 2 A 62/08 – juris Rn. 37 ff.). Die Beklagte hat keine nachteiligen Auswirkungen
auf diese Schutzgüter dargelegt.

121 a) Mit ihrem Vortrag, durch den Informationszugang würden die zwischen den Beteilig-
ten für das Schiedsverfahren vereinbarten Beweisregeln unterlaufen, ist eine Beeinträch-
tigung des ordnungsgemäßen Ablaufs dieses Verfahrens nicht belegt. Das Bekanntwer-
den der Information kann nachteilige Auswirkungen auf das Gerichtsverfahren haben,
wenn auf Grund der konkreten Umstände eine Beeinträchtigung mit hinreichend konkre-
ter Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Dies erfordert eine auf konkreten Tatsachen be-
ruhende Prognose (BVerwG, Urteil vom 27. November 2014 – BVerwG 7 C 18/12 – NVwZ
2015, 823 Rn. 17).

122 Die Schiedsvereinbarung in Nr. 35.4.1 Satz 1 des Betreibervertrags sieht vor, dass die
Bestimmungen der DIS-Schiedsgerichtsordnung Anwendung finden. Gemäß Art. 28.1
DIS-SchiedsO stellt das Schiedsgericht den entscheidungserheblichen Sachverhalt fest.
Zu diesem Zweck kann das Schiedsgericht nach Art. 28.2 Satz 1 DIS-SchiedsO auch eige-
ne Ermittlungen anstellen, insbesondere Sachverständige bestellen, andere als von den
Parteien benannte Zeugen vernehmen und anordnen, dass Dokumente oder elektronisch
gespeicherte Daten vorgelegt oder zugänglich gemacht werden. An Beweisangebote
der Parteien ist das Schiedsgericht nicht gebunden (Art. 28.2 Satz 2 DIS-SchiedsO). Das
Schiedsgericht kann auf dieser Grundlage – über den zivilprozessualen Beibringungs-
grundsatz hinausgehend – eigene Ermittlungen anstellen, wobei der Umfang der anzu-
stellenden Ermittlungen im Ermessen des Schiedsgerichts liegt (vgl. Theune, in: Schütze,
Institutionelle Schiedsgerichtsbarkeit, 3. Auflage 2018, Art. 28 DIS-SchiedsO Rn. 1; Tritt-
mann/Schardt, in: Flecke-Giammarco u.a., The DIS Arbitration Rules, 2020, Art. 28 Rn.
27, 66). Auf der Grundlage des Vortrags der Beklagten ist nicht erkennbar, dass der In-
formationszugang diese Beweisregeln beeinträchtigen würde. Soweit die Klägerinnen die
hier streitbefangenen Informationen in das Schiedsverfahren einführen könnten, steht
es dem Schiedsgericht frei, ob es die vorgelegten Unterlagen als entscheidungserheblich
ansieht (Art. 28.1 SchiedsO) und seiner Entscheidung zugrunde legt. Das Ermessen des
Schiedsgerichts, über die Beweisangebote der Parteien hinausgehend „eigene Ermitt-
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lungen“ anzustellen (Art. 28.2 SchiedsO), wird durch den Informationszugang ebenfalls
nicht beeinträchtigt.

123 Auch soweit die Beklagte vorträgt, durch den Informationszugang würden die in dem
Schiedsverfahren geltenden Bestimmungen zur Vorlage von Urkunden durch die gegne-
rische Partei unterlaufen, ist die Möglichkeit nachteiliger Auswirkungen auf das Schieds-
verfahren nicht zur Überzeugung des Gerichts (§ 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO) dargelegt. Die
Beteiligten haben sich in dem Schiedsverfahren auf die Anwendung der IBA-Regeln zur
Beweisaufnahme in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit (IBA Rules on the Taking
of Evidence in International Arbitration) verständigt. Gemäß Art. 3.2 der IBA-Regeln in
den Fassungen vom 29. Mai 2010 sowie vom 17. Dezember 2020 (im Folgenden überein-
stimmend: IBA-Regeln) kann jede Partei innerhalb der von dem Schiedsgericht bestimm-
ten Frist gegenüber dem Schiedsgericht und der anderen Partei einen Antrag auf Doku-
mentenvorlage (Request to Produce) stellen. Der Antrag soll die in Art. 3.3 IBA-Regeln
aufgeführten Angaben enthalten. Die gegnerische Partei kann gemäß Art. 3.5 IBA-Regeln
die in Art. 9.2 (in der Fassung vom 17. Dezember 2020 auch die in Art. 9.3) IBA-Regeln
aufgeführten Einwendungen erheben. Das Schiedsgericht kann unter den in Art. 3.7 IBA-
Regeln aufgeführten Voraussetzungen die Dokumentenvorlage anordnen.

124 Die Effektivität des Schiedsverfahrens wird nicht bereits dadurch beeinträchtigt, dass
das Schiedsgericht die Vorlage von Dokumenten der gegnerischen Partei (nur) unter be-
stimmten Voraussetzungen anordnet (vgl. OVG Münster, Beschluss vom 19. Juni 2002
– 21 B 589/02 – NVwZ-RR 2003, 800, 802 zu §§ 421 ff. ZPO). Denn das Ermessen des
Schiedsgerichts, die Vorlage anzuordnen (Art. 3.7 Satz 3 IBA-Regeln: „The Arbitral Tribu-
nal may order“; Khodykin/Mulcahy, A Guide to the IBA Rules on the Taking of Evidence
in International Arbitration, 2019, 6.237), wird nicht dadurch beeinträchtigt, dass eine
Partei Dokumente in das Verfahren einführt, die sie auf anderem Wege erlangt hat. Die
Möglichkeit, eigene Unterlagen im weiteren Verlauf des Verfahrens vorzulegen, sehen
Art. 3.1 und Art. 3.11 IBA-Regeln vielmehr ausdrücklich vor.

125 Die Beklagte hat auch keine konkrete Gefährdung für die Ziele einer effizienten, kosten-
günstigen und fairen Beweisaufnahme (Präambel 1 Satz 1, Art. 2.1 IBA-Regeln) darge-
legt. Eine drohende Verzögerung des Schiedsverfahrens durch den Informationszugang
ist nicht vorgetragen. Denn nach dem Vorbringen der Beklagten können die Klägerin-
nen im Rahmen des Schiedsverfahrens jederzeit eine Dokumentenvorlage beantragen.
Das Ziel einer fairen Beweisaufnahme steht dem Informationszugang ebenfalls nicht ent-
gegen. Namentlich der Grundsatz der Waffengleichheit kann nicht zum Nachteil der Be-
klagten verletzt sein, weil sie gegenüber den Klägerinnen aufgrund von § 1 Abs. 1 Satz 1
IFG materiell-rechtlich informationspflichtig ist (OVG Münster, Urteil vom 30. Januar 2018
– 15 A 28/17 – juris Rn. 130).

126 b) Auch mit dem Verweis auf die Vertraulichkeit des Schiedsverfahrens sind nachteili-
ge Auswirkungen im Sinne des § 3 Nr. 1g Var. 1 IFG nicht dargelegt. Gemäß Art. 44.1
DIS-SchiedsO haben die Parteien und ihre Verfahrensbevollmächtigten, die Schiedsrich-
ter, die Mitarbeiter der DIS und sonstige bei der DIS mit dem Schiedsverfahren befass-
te Personen über das Schiedsverfahren Stillschweigen gegenüber jedermann zu bewah-
ren. Insbesondere dürfen die Existenz des Verfahrens, Namen von Parteien, Streitge-
genstände, Namen von Zeugen und Sachverständigen, prozessleitende Verfügungen
oder Schiedssprüche sowie Beweismittel, die nicht öffentlich zugänglich sind, nicht of-
fengelegt werden. Diese Vertraulichkeitspflicht steht der Akteneinsicht bereits deshalb
nicht entgegen, weil die dem Informationsfreiheitsgesetz unterstellten amtlichen Infor-
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mationen grundsätzlich „öffentlich zugänglich“ im Sinne von Art. 44.1 DIS-SchiedsO sind
(vgl. BVerfG, Beschluss vom 20. Juni 2017 – 1 BvR 1978/13 – BVerfGE 145, 365 Rn. 21).
Soweit die Beklagte den Zugang zu sämtlichen möglicherweise für das Schiedsverfah-
ren relevanten Informationen unter Berufung auf die schiedsverfahrensrechtliche Ver-
traulichkeitspflicht versagen möchte, ist dies durch den Ausschlussgrund nicht gedeckt.
Der Einwand liefe auf eine mit § 3 Nr. 8 IFG vergleichbare Bereichsausnahme hinaus, die
durch § 3 Nr. 1g Var. 1 IFG gerade nicht begründet wird.

127 c) Auch mit dem weiteren Vortrag der Beklagten sind nachteilige Auswirkungen auf das
Schiedsverfahren nicht dargelegt.

128 Die Behauptung, bei einer Offenlegung der mit den Anträgen 1a, 5a–5h, 5j, 7, 8a–8c, 8e–
8i, 9d, 9f, 9g–9i, 9k und 9l begehrten Informationen bestehe die Gefahr, dass durch ei-
ne tendenziöse Berichterstattung Druck auf die Schiedsrichter ausgeübt werde, belegt
nachteilige Auswirkungen nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit. Es sind bereits kei-
ne konkreten Anhaltspunkte für die von der Beklagten behauptete tendenziöse Bericht-
erstattung gegeben. Der Vortrag der Beklagten verkennt zudem, dass die Schiedsrich-
ter unparteilich und unabhängig (Art. 9.1 DIS-SchiedsO) sind und sich frei von dem Ein-
fluss der öffentlichen Meinung auf ihre Entscheidung machen müssen (vgl. VG Köln, Be-
schluss vom 13. Juni 2017 – 6 L 284/17 – juris Rn. 49; Rosenau, Die öffentliche Hand als
Partei in verwaltungs- und zivilrechtlichen Schiedsverfahren, 2018, S. 141 f.). Dem von
der Beklagten befürchteten (zusätzlichen) Druck auf die Schiedsrichter steht auch die
umfangreiche und kontroverse Berichterstattung zu dem Thema „PKW-Maut“, zuletzt an-
lässlich des Abschlussberichts des 2. Untersuchungsausschusses, entgegen. Die Beklag-
te hat es als Verfahrensbeteiligte im Schiedsverfahren schließlich auch in der Hand, et-
waigen Presseberichten entgegenzutreten.

129 Mit ihrem Vorbringen, die mit den Anträgen 5a–5h, 5j, 7, 8a–8c, 8e–8i, 9h, 9i, 9k und 9l
begehrten Dokumente enthielten interne ad-hoc Einschätzungen und Bewertungen, gä-
ben nicht unbedingt ein zutreffendes Bild von der (abschließenden) Position der Beklag-
ten wieder und könnten – insbesondere in verfremdeter oder aus dem Kontext gerisse-
ner Form – von den Klägerinnen genutzt werden, um unzutreffende Behauptungen über
ihre vertragsgemäße Leistungserbringung aufzustellen, zielt die Beklagte auf eine mögli-
che Gefährdung ihrer verfahrens- und nachfolgend materiellrechtlichen Position, die dem
Schutz von § 3 Nr. 1g Var. 1 IFG nicht unterfällt. Gleiches gilt für den Vortrag der Beklag-
ten, die mit den Anträgen 1a, 8b, 8f und 8g begehrten Unterlagen enthielten Namen und
Kontaktinformationen von Projektbeteiligten, die als mögliche Zeugen im Schiedsverfah-
ren in Betracht kämen.

130 Aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 28. Oktober 1999 (BVerwG 7 C
32/98 – BVerwGE 110, 17) kann die Beklagte nichts ziehen. Dieses ist zu § 7 Abs. 1 Nr. 2
des Umweltinformationsgesetzes in der Fassung vom 8. Juli 1994 ergangen, durch nach-
folgende Rechtsänderungen überholt (BVerwG, Urteil vom 26. April 2021 – BVerwG 10
C 2/20 – NVwZ 2021, 1621 Rn. 19), auf das Informationsfreiheitsgesetz nicht übertrag-
bar und steht im Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu § 3
Nr. 1g Var. 1 IFG.

131 4. Ohne Erfolg beruft die Beklagte sich zur Versagung der Akteneinsicht auf § 3 Nr. 3b
IFG. Nach dieser Vorschrift besteht der Anspruch auf Informationszugang nicht, wenn
und solange die Beratungen von Behörden beeinträchtigt werden. Die Beklagte beruft
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sich für alle von den Klägerinnen begehrten Unterlagen mit Ausnahme der Anträge 8d,
9b, 9f und 9j auf diesen Ausschlussgrund.

132 Schutzgut des § 3 Nr. 3b IFG ist der behördliche Entscheidungsprozess, der eine offene
Meinungsbildung erfordert, um eine effektive, funktionsfähige und neutrale Entschei-
dungsfindung zu gewährleisten. Dem Schutz der Beratung unterfällt dabei nur der ei-
gentliche Vorgang der behördlichen Entscheidungsfindung als solcher. Ausgenommen
sind das Beratungsergebnis und der Beratungsgegenstand. Der Begriff der Beratung er-
fasst die Vorgänge interner behördlicher Meinungsäußerung und Willensbildung, die sich
inhaltlich auf die Entscheidungsfindung beziehen. Dem Schutz der Beratung unterfal-
len Interessenbewertungen und die Gewichtung einzelner Abwägungsfaktoren, deren
Bekanntgabe Einfluss auf den behördlichen Entscheidungsprozess haben könnte. Der
Schutz gilt danach vor allem dem Beratungsprozess als solchem, also der Besprechung,
Beratschlagung und Abwägung, mithin dem eigentlichen Vorgang des Überlegens. Zum
demgegenüber nicht geschützten Beratungsgegenstand können insbesondere Sachinfor-
mationen oder gutachterliche Stellungnahmen im Vorfeld gehören, also die Tatsachen-
grundlagen und Grundlagen der Willensbildung. Die amtlichen Informationen sind des-
halb nur dann geschützt, wenn sie den Vorgang der behördlichen Willensbildung und Ab-
wägung abbilden oder jedenfalls gesicherte Rückschlüsse auf die Meinungsbildung zulas-
sen (BVerwG, Urteil vom 9. Mai 2019 – BVerwG 7 C 34/17 – NVwZ 2019, 1769 Rn. 13).

133 Die Darlegungslast für das Vorliegen der Voraussetzungen von § 3 Nr. 3b IFG liegt bei
der informationspflichtigen Behörde. Sie muss Tatsachen vorbringen, aus denen sich
nachvollziehbar eine Beeinträchtigung des Schutzguts ergeben kann, und darlegen, dass
nachteilige Auswirkungen auf den (künftigen) behördlichen Entscheidungsprozess zu
erwarten sind (BVerwG, Urteil vom 13. Dezember 2018 – BVerwG 7 C 19/17 – BVerw-
GE 164, 112 Rn. 23). Es bedarf im jeweiligen Einzelfall einer Prognose, ob durch das Be-
kanntwerden der Informationen die notwendige Vertraulichkeit der behördlichen Bera-
tungen beeinträchtigt wird. Erforderlich ist eine ernsthafte konkrete Gefährdung der ge-
schützten Belange. An die Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung sind dabei umso
geringere Anforderungen zu stellen, je größer und folgenschwerer die eintretende Beein-
trächtigung ist (BVerwG, Beschluss vom 18. Juli 2011 – BVerwG 7 B 14/11 – NVwZ 2011,
1072 Rn. 11).

134 Auf der Grundlage des Vortrags der Beklagten ist bereits nicht dargelegt, dass, in wel-
chem Umfang und an welcher Stelle die streitbefangenen Unterlagen Informationen über
den behördlichen Entscheidungsprozess enthalten (a). Darüber hinaus fehlt es an einer
nachvollziehbaren Prognose, dass die Offenlegung etwaiger Informationen über Bera-
tungen nachteilige Auswirkungen auf den behördlichen Entscheidungsprozess erwarten
lässt (b).

135 a) aa) Die Protokolle der Verhandlungsgespräche und Informationstermine mit den Klä-
gerinnen und den unterlegenen Bietern (Anträge 1a–1d, 2a, 2b, 3a–3l und 4a–4f) haben
nach dem Beklagtenvortrag möglicherweise Bedeutung für die Frage der Rechtmäßigkeit
der Kündigung des Betreibervertrags. Die mögliche Relevanz einer Information für eine
von der Behörde zu treffende Entscheidung belegt nicht das Vorhandensein von Informa-
tionen über den Beratungsprozesses.

136 bb) Die Statusberichte und deren Kurzfassungen (Anträge 5a–5h und 5j), die E-Mail eines
externen technischen Gutachters aus Mai 2019 (Antrag 7), der Bericht eines externen
Gutachters zu Gutachterleistungen aus Mai 2019 (Antrag 8a), die Übersicht und der Be-
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richt eines externen Gutachters zur Prüfung der Feinplanungsdokumentation (Anträge 8e
und 8h) sowie die E-Mail eines externen Gutachters aus Mai 2019 (Antrag 8i) enthalten
nach dem Vortrag der Beklagten ebenfalls keine Informationen über den eigentlichen
Vorgang der behördlichen Entscheidungsfindung und lassen auch keine Rückschlüsse
auf diesen zu.

137 Diese Unterlagen wurden von behördenexternen Sachverständigen verfasst, die nicht
unmittelbar zur Entscheidung berufen waren. Daher ist es schon im Ansatz fernliegend,
dass sie Ausführungen zu der behördlichen Entscheidungsfindung enthalten (vgl. Urteil
der Kammer vom 21. Oktober 2010 – VG 2 K 89/09 – juris Rn. 25). Soweit die Beklagte
vorträgt, die für die Erstellung der Statusberichte beauftragte Beratungsgesellschaft ha-
be als „verlängerter Arm“ der Fachreferate beim BMVI, dem KBA und dem BAG fungiert
und eine „klassische Referententätigkeit“ ausgeübt, folgt hieraus nichts Anderes. Denn
die abschließende Bewertung und Entscheidung oblag auch nach dem Vortrag der Be-
klagten den Behörden. Selbst wenn sich die staatlichen Entscheidungsträger den von
den Beratern entwickelten Lösungsansätzen vollinhaltlich angeschlossen hätten, etwa
weil die Thematik darin umfassend, abschließend und schlüssig erörtert wurde und die
Lösungsansätze stimmig erschienen, änderte dies nichts an der Einordnung der in Rede
stehenden externen Stellungnahmen als (externe) Beratungsgrundlagen (vgl. OVG Ber-
lin-Brandenburg, Beschluss vom 3. November 2021 – OVG 12 N 74/21 – UA S. 3).

138 Dessen ungeachtet bilden die Berichte, E-Mails und Übersichten auch ihrem Inhalt nach
die Grundlage der behördlichen Entscheidungsfindung und lassen keine Rückschlüsse
auf den Entscheidungsprozess zu. Die Statusberichte enthalten nach dem Beklagtenvor-
trag Ausführungen zu Meilensteinen, Risikoanalysen und Bewertungen einzelner Projekt-
schritte, Dokumentationen der internen Vorgehensweise und Projektplanung und Zeit-
pläne für die termingerechte Erfüllung. Die übrigen Berichte, E-Mails und Übersichten
enthalten Darstellungen der Defizite, Bewertungen erbrachter Leistungen, Maßnahmen
zur Risikominimierung und Vorschläge für bestimmte Handlungsstrategien. Mit diesem
Vortrag ist das Vorhandensein von Informationen über den eigentlichen Vorgang der be-
hördlichen Entscheidungsfindung nicht dargelegt.

139 cc) Die E-Mail des KBA vom 22. Juli 2019, 14:40 Uhr (Antrag 8b), leitet nach dem Vortrag
der Beklagten eine E-Mail des KBA vom 4. April 2019 an diverse Projektbeteiligte des BM-
VI sowie an Mitarbeiter privater Beratungsgesellschaften weiter. Die weitergeleitete E-
Mail enthält Bewertungen des KBA zu bestimmten Leistungen der Klägerinnen und dar-
auf bezogene Handlungsvorschläge. Auf der Grundlage dieses Vortrags kann die Kam-
mer nicht beurteilen, ob und in welchem Umfang sie Informationen über den behördli-
chen Willensbildungsprozess enthält oder Rückschlüsse auf diesen zulässt. Soweit die E-
Mail Sachinformationen zu den von den Klägerinnen erbrachten Leistungen enthält, sind
diese nicht von § 3 Nr. 3b IFG geschützt. Insoweit hätte es der Beklagten oblegen darzu-
legen, welche Passagen konkret Informationen über den Beratungsvorgang enthalten.
Für die E-Mail vom 22. Juli 2019 fehlt es an Vortrag zu ihrem Inhalt.

140 dd) Der Vermerk zur Analyse der Feinplanungsdokumentation (Antrag 8c) enthält eine
erste vorläufige, nicht abschließende Analyse der Dokumente der Feinplanungsdoku-
mentation. Er gliedert sich in (i) Generelles, (ii) Vorgehensmodell, (iii) Testkonzept, (iv)
Zeitplan, (v) Releaseplan und (vi) Kosten und Ressourcen. Hierbei handelt es sich um
Sachinformationen, die nicht dem Schutz von § 3 Nr. 3b IFG unterfallen. Soweit der Ver-
merk nach dem Beklagtenvortrag eine vorläufige Einschätzung über die Qualitäten und
Defizite der Feinplanungsdokumentation enthält und erste Auffälligkeiten benennt, han-
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delt es sich nicht um Informationen über den Willensbildungsprozess, sondern um das
Ergebnis dieses Willensbildungsprozesses. Daran ändert der vorläufige Charakter der
Einschätzung nichts. Das bestätigen auch die weiteren Ausführungen der Beklagten. Da-
nach bildet der Vermerk die „Grundlage“ für das weitere Vorgehen der Beklagten und
den Abstimmungsprozess mit anderen Behörden (Schriftsatz vom 28. Oktober 2020 Rn.
1147).

141 ee) Die E-Mail des KBA vom 22. Juli 2019, Betreff: Testkonzept des Betreibers (Antrag
8f), leitet eine E-Mail eines externen Beraters vom 8. April 2019 an Projektbeteiligte des
BMVI weiter. Der Inhalt der E-Mail vom 8. April 2019 kann bereits deshalb keine Infor-
mationen über den behördlichen Beratungsvorgang enthalten, weil er von einem ex-
ternen Dritten stammt (s.o.). Die Bewertung des externen Beraters stellt vielmehr die
Grundlage der weiteren Beratungen der Behörden dar. Das belegen die Ausführungen
der Beklagten selbst (Schreiben vom 28. Oktober 2020 Rn. 1199: „Die Evaluierung durch
den externen Gutachter ist Grundlage der Leistungsbewertung durch das BMVI und das
KBA“). Zu dem Inhalt der E-Mail des KBA vom 22. Juli 2019 fehlt es an Vortrag der Be-
klagten.

142 ff) Der E-Mail-Verlauf vom 29. Mai 2019 (Antrag 8g) enthält eine E-Mail einer externen
Beratungsgesellschaft vom 29. Mai 2019 mit Informationen zur Prüfung der Feinpla-
nungsdokumentation. Dass diese Informationen den Beratungsprozess betreffen, ist
nicht dargelegt. Der E-Mail-Verlauf umfasst zudem zwei Schreiben des KBA vom 20. Mai
2019 und vom 24. Mai 2019, die ein informatorisches Update zur Bereitstellung der Fein-
planungsdokumentation durch den Betreiber und Arbeitsanweisungen enthalten. Auch
insoweit ist nicht dargelegt, dass Informationen zum behördlichen Beratungsvorgang
enthalten sind.

143 gg) Die Leitungsvorlage ISA vom 18. März 2019 (Antrag 9g) informiert über den Antrag
der Klägerin zu 1 auf Verlängerung der Frist für die Abgabe der Feinplanungsdokumenta-
tion. Sie beinhaltet interne Auseinandersetzungen mit etwaigen Reaktionsmöglichkeiten
auf den Antrag auf Fristverlängerung und nimmt Bezug auf die Abstimmungen mit den
rechtlichen Beratern. Auch insoweit hat die Beklagte nicht dargelegt, welche konkreten
Passagen Informationen über den behördlichen Beratungsvorgang enthalten. Jedenfalls
die Informationen über den Antrag der Klägerin zu 1 sowie die Abstimmungen mit den
rechtlichen Beratern unterfallen nicht dem Ausschlussgrund. Soweit etwaige behördli-
che Reaktionsmöglichkeiten diskutiert werden und es sich hierbei um Informationen über
den Beratungsprozess handeln sollte, ist für die Kammer nicht erkennbar, welche Passa-
gen betroffen sind.

144 hh) Die Leitungsvorlage zum Lenkungsausschuss vom 17. April 2019 (Antrag 9h) enthält
als Anlage 1 den Statusbericht, der Gegenstand des Antrags 5e. Insoweit gelten die obi-
gen Ausführungen. Die Anlage 2 enthält einen dreiseitigen Sprechzettel für die Sitzung
vom 24. April 2019, einen Sachstand zum Klageverfahren vor dem EuGH sowie eine Be-
zugnahme auf die Schlussanträge des Generalanwalts vom 6. Februar 2019. Ob und in
welchem Umfang diese Unterlagen Informationen über den Beratungsvorgang enthalten,
hat die Beklagte nicht dargelegt. Das gilt auch für die als Anlage 3 beigefügte Tagesord-
nung. Die Leitungsvorlage selbst umfasst nur eine Seite. Zu ihrem Inhalt fehlt es an Be-
klagtenvortrag.

145 ii) Die E-Mail des BMVI vom 20. Juni 2019 (Antrag 9i) übermittelt eine Leitungsvorlage
vom 20. Juni 2019 samt sieben Anlagen. Zu dem Inhalt der E-Mail ist nichts vorgetragen.
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Die Leitungsvorlage umfasst eine Seite. Auch insoweit fehlt es an Beklagtenvortrag. In
der Anlage 1 befindet sich eine Analyse und Auswertung des EuGH-Urteils, Überlegungen
zu Folgen und möglichen Konsequenzen aus dem Urteil, Kritikpunkte an dem Urteil sowie
die Argumentation der Beklagten in dem Verfahren vor dem EuGH. Soweit diese Anlage
Sachinformationen über das Verfahren vor dem EuGH enthält, unterfallen sie nicht dem
Ausschlussgrund. Die angestellten Überlegungen zu Folgen und Konsequenzen können
gegebenenfalls Informationen über den Beratungsvorgang enthalten. Für das Gericht ist
aber nicht nachvollziehbar, welche Passagen betroffen sind. Gleiches gilt für die weiteren
Anlagen zu der Leitungsvorlage, die – soweit ersichtlich – lediglich Sachinformationen
enthalten (Auswirkungen des EuGH-Urteils auf den Regierungsentwurf 2020 und die Fi-
nanzplanung bis 2023 [2], Kostenübersicht zur ISA mit einer Darstellung der Auswirkun-
gen auf den Stellenhaushalt des BAG, KBA und BMVI [3], Chronologie Feinplanungsphase
[4], Übersicht zu Terminen und Schreiben der EU-Kommission und Zeitplan des Vertrags-
verletzungsverfahrens [5], Übersicht zu Gutachten mit Bezug zur ISA [6] und Übersicht
der Mautsysteme in Europa [7]).

146 jj) Die E-Mail des KBA vom 28. Juni 2019 (Antrag 9k) informiert das BMVI über eine Nach-
lieferung der Klägerin zu 1 und bestehende Defizite. Soweit die E-Mail Bewertungen des
KBA enthält, ist das Vorhandensein von Informationen über den behördlichen Beratungs-
prozess nicht von vorneherein ausgeschlossen. Das Ergebnis des Beratungsprozesses in-
nerhalb des KBA ist indes nicht geschützt. Gleiches gilt für die Sachinformationen über
die Nachlieferung der Klägerin zu 1. Auch insoweit hätte es eines passagengenauen Vor-
trags der Beklagten bedurft, der aber fehlt.

147 kk) Das Projektdokument zum Review FPD Testkonzept vom 21. Mai 2019 (Antrag 9l) be-
schreibt die Eigenschaften des nachgelieferten Testkonzepts und enthält Bewertungen
des KBA zu dem Testkonzept, dem Umfang der Tests und die sich daraus ergebenden
Beanstandungen. Das lässt Informationen über den behördlichen Beratungsprozess nicht
erkennen. Gleiches gilt für den Sprechzettel zur Sitzung des Verkehrsausschusses vom
26. Juni 2019 (Antrag 10a), der das federführende Referat samt Referatsleiter und Bear-
beiter benennt und Informationen über die Historie und Entwicklung der ISA, Bewertun-
gen, Stellungnahmen sowie Prognosen für den weiteren Verlauf und Auswirkungen auf
den Haushalt enthält.

148 b) Selbst wenn einzelne Dokumente Informationen über den Beratungsprozess enthalten
sollten, ist nicht dargelegt, dass die Offenlegung dieser Informationen hinreichend wahr-
scheinlich nachteilige Auswirkungen auf gegenwärtige oder zukünftige behördliche Bera-
tungen haben kann.

149 Die von den Klägerinnen begehrten Unterlagen betreffen einen abgeschlossenen Be-
ratungsprozess. Die behördlichen Beratungen über die Vergabe der ISA-Erhebung, den
Abschluss des Betreibervertrags sowie die Vertragsdurchführung und -beendigung sind
beendet. Die Abwicklung des Betreibervertrags und die Geltendmachung wechselseiti-
ger Ansprüche im Rahmen des Schiedsverfahrens sind ein eigenständiger Beratungs-
vorgang. Der Abschluss der behördlichen Beratungen bildet im Rahmen von § 3 Nr. 3b
IFG zwar keine unüberwindbare zeitliche Grenze. Mit der Formulierung „solange“ macht
das Gesetz aber deutlich, dass der Informationszugang grundsätzlich nur aufgeschoben
ist. Die Dauer dieses Aufschubs bestimmt sich danach, ob der Schutz der Vertraulich-
keit nach den konkreten Verhältnissen des jeweiligen Sachbereichs weiterhin eine Of-
fenlegung der Beratungsinterna verbietet. Im Wege einer Prognose ist zu ermitteln, ob
das (nachträgliche) Bekanntwerden der Information (zukünftig) mit hinreichender Wahr-
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scheinlichkeit zu einer ernsthaften und konkreten Gefährdung des behördlichen Bera-
tungsprozesses führt (BVerwG, Urteil vom 30. März 2017 – BVerwG 7 C 19/15 – NVwZ
2017, 1621 Rn. 10).

150 Eine solche ernsthafte und konkrete Gefährdung ist nicht zur Überzeugung des Gerichts
dargelegt. Es fehlt an Vorbringen dazu, dass die Offenlegung der konkreten in den Un-
terlagen enthaltenen Informationen nachteilige Auswirkungen auf den unbefangenen in-
nerbehördlichen Meinungsaustausch haben kann. Der (pauschale) Vortrag der Beklag-
ten, das ISA-Projekt sei von Beginn an hochumstritten gewesen und kontrovers diskutiert
worden, ist keine geeignete Tatsachengrundlage für die anzustellende Prognose. Glei-
ches gilt für die allgemeine Befürchtung, die Veröffentlichung der begehrten Informatio-
nen hätte zur Folge, dass interne Informationen zukünftig nicht mehr kommuniziert wür-
den und eine unbefangene interne Diskussion nicht mehr gewährleistet wäre. Auch inso-
weit fehlt es an einem inhaltlichen Bezug zu den konkreten aus Sicht der Beklagten zu
schützenden Informationen.

151 5. Die vergaberechtlichen Vertraulichkeitspflichten stehen dem Antrag auf Einsicht in
die Protokolle der Verhandlungsgespräche und Informationstermine (Antrag 1a–1d, 2a,
2b, 3a–3l und 4a–4f) nicht gemäß § 3 Nr. 4 Var. 1 IFG entgegen. Danach besteht der An-
spruch auf Informationszugang nicht, wenn die Information einer durch Rechtsvorschrift
geregelten Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitspflicht unterliegt.

152 a) Gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 VgV sind die Interessensbekundungen, Interessensbetätigun-
gen, Teilnahmeanträge und Angebote einschließlich ihrer Anlagen sowie die Dokumen-
tation über Öffnung und Wertung der Teilnahmeanträge und Angebote auch nach Ab-
schluss des Vergabeverfahrens vertraulich zu behandeln. Der Schutz dieser Vorschrift er-
streckt sich nicht nur auf die in § 5 Abs. 2 Satz 2 VgV genannten Unterlagen, sondern auf
sämtliche Unterlagen, die den schutzwürdigen Inhalt wiedergeben (vgl. Urteil der Kam-
mer vom 9. März 2017 – VG 2 K 111/15 – juris Rn. 35).

153 Die Protokolle der Verhandlungsgespräche und Informationstermine zählen nicht zu den
in § 5 Abs. 2 Satz 2 VgV genannten Unterlagen. Es ist zwar nicht auszuschließen, dass
die Protokolle einzelne Informationen zu den Interessensbekundungen, Interessensbetä-
tigungen, Teilnahmeanträgen sowie (indikativen) Angeboten der Bieter enthalten. Nicht
dargelegt ist aber, dass die Protokolle in ihrer Gesamtheit diese zu schützenden Infor-
mationen enthalten. Dies liegt jedenfalls hinsichtlich der Dokumententeile fern, die Stel-
lungnahmen der Beklagten in den protokollierten Gesprächen enthalten. Insoweit hätte
es der Beklagten oblegen darzulegen, welche Passagen der Protokolle die aus ihrer Sicht
schutzwürdigen Informationen enthalten.

154 b) Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 VgV darf der öffentliche Auftraggeber keine von den Unter-
nehmen übermittelten und von diesen als vertraulich gekennzeichneten Informationen
weitergeben, sofern in dieser Verordnung oder anderen Rechtsvorschriften nichts ande-
res bestimmt ist. Dazu gehören gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 VgV insbesondere Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse und die vertraulichen Aspekte der Angebote einschließlich ihrer
Anlagen. Ob diese Vorschrift – wovon die Beklagte ausgeht – auch nach Abschluss des
Vergabeverfahrens anwendbar ist (a.A. wohl Krohn, in: Beck’scher Vergaberechtskom-
mentar, 3. Auflage 2019, § 5 VgV Rn. 40; Krumenaker, in: Gabriel u.a., BeckOK Vergabe-
recht, 21. Edition 2021, § 5 VgV Rn. 11; Thiele, in: Münchener Kommentar Europäisches
und Deutsches Wettbewerbsrecht, 2. Auflage 2018, § 5 VgV Rn. 9), bedarf keiner Beant-
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wortung. Denn auch insoweit fehlt eine Darlegung der Beklagten, an welchen konkreten
Stellen der Protokolle vertrauliche Informationen der Bieter enthalten sind.

155 c) Aus denselben Gründen steht § 17 Abs. 13 Satz 4 VgV der Akteneinsicht nicht entge-
gen.

156 6. Soweit die Beklagte sich auf die Einstufung der begehrten Unterlagen als Verschluss-
sache beruft, steht dies dem Informationszugang nicht gemäß § 3 Nr. 4 Var. 2 IFG ent-
gegen. Danach besteht der Anspruch auf Informationszugang nicht, wenn die Informati-
on einer durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum materiellen und organisatori-
schen Schutz von Verschlusssachen, Verschlusssachenanweisung - VSA - geregelten Ge-
heimhaltungspflicht unterliegt. Auf dieser Grundlage ist der Zugangsanspruch nicht al-
lein deshalb ausgeschlossen, weil die Information formal als Verschlusssache eingestuft
ist. Vielmehr kommt es darauf an, ob die materiellen Gründe für eine solche Einstufung
noch vorliegen. Dies hat – bezogen auf den maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen
Entscheidung – die um Informationszugang ersuchte Behörde darzulegen und unterliegt
der vollen gerichtlichen Überprüfung (BVerwG, Urteil vom 28. Februar 2019 – BVerwG 7
C 20/17 – BVerwGE 165, 1 Rn. 33).

157 a) Die Protokolle der Verhandlungsgespräche mit den Klägerinnen (Anträge 1a–1d) so-
wie der Verhandlungsgespräche (Anträge 3a–3l) und Informationstermine (Anträge 4a–
4f) mit den unterlegenen Bietern, die Statusberichte und deren Kurzfassungen, die Ge-
genstand der Anträge 5a–5f sind, die E-Mail des KBA vom 22. Juli 2019, Betreff: Testkon-
zept des Betreibers (Antrag 8f), die Leitungsvorlagen zu Einnahmen und Ausgaben der
ISA vom 3. Januar 2019 (Antrag 9b), zum Lenkungsausschuss vom 11. Februar 2019 (An-
trag 9f) und vom 17. April 2019 (Antrag 9h) sowie zu Anträgen auf Offenlegung der Be-
treiberverträge vom 24. Juni 2019 (Antrag 9j) sind als Verschlusssachen – NUR FÜR DEN
DIENSTGEBRAUCH -VS-NfD - eingestuft.

158 Die Beklagte hat nicht dargelegt, dass die materiellen Gründe für die Einstufung die-
ser Dokumente vorliegen. Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 VSA und § 4 Abs. 2 Nr. 4 des Gesetzes
über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes
und den Schutz von Verschlusssachen, Sicherheitsüberprüfungsgesetz - SÜG - sind Ver-
schlusssachen als VS-NfD einzustufen, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte für die
Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nachteilig sein kann.
Dabei muss nicht der sichere Nachweis eines solchen Nachteils erbracht werden. Es ge-
nügt insofern die Möglichkeit einer Beeinträchtigung. Diese Möglichkeit darf aber nicht
nur eine theoretische sein. Eher fernliegende Befürchtungen scheiden aus (OVG Berlin-
Brandenburg, Urteil vom 18. Mai 2017 – OVG 12 B 17/15 – juris Rn. 21). Die Beklagte hat
die Möglichkeit einer Beeinträchtigung nicht dargelegt.

159 aa) Soweit die Beklagte für die Protokolle der Verhandlungsgespräche und Informations-
termine, die Statusberichte sowie die Leitungsvorlagen Nachteile für andere vergleich-
bare Projekte befürchtet, handelt es sich um eine theoretische, fernliegende Möglichkeit.
Ein konkret anstehendes Projekt, für das die Kenntnis der eingestuften Dokumente nach-
teilig sein kann, hat die Beklagte nicht benannt. Soweit sie ausführt, ein zukünftiges ver-
gleichbares Maut-Projekt sei „nicht ausgeschlossen“, benennt sie keine Tatsachen, die
ein bestimmtes Vorhaben belegen. Mit ihrem Verweis auf „andere Großprojekte“, wie
den Aufbau und Betrieb eines bundesweiten Schnellladennetzes für E-Fahrzeuge, sind
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mögliche Nachteile durch die Kenntnisnahme der eingestuften Unterlagen nicht darge-
legt.

160 Denn nach dem Vortrag der Beklagten enthalten diese Unterlagen projektspezifische In-
formationen. Es ist nicht dargelegt, dass sich diese Informationen auf andere Projekte
übertragen lassen. Die Protokolle geben Auskunft über Haushaltsmittelverwendungen,
Ressourcen und Fähigkeiten der Beklagten und daraus resultierende Anforderungen an
einen Betreiber. Sie legen dar, wie die Beklagte konkrete Leistungen im Zusammenhang
mit dem Projekt erbringen oder nicht erbringen konnte. Die Statusberichte enthalten in-
terne Risikoanalysen, Informationen über Haushaltsmittelverwendungen und Ressourcen
im BMVI, KBA und BAG. Die Leitungsvorlage vom 3. Januar 2019 dokumentiert Reduzie-
rungen der geplanten ISA-Einnahmen aufgrund eines verzögerten Starttermins der ISA-
Erhebung sowie die damit verbundene Anpassung der Finanzplanung. Die Leitungsvor-
lage vom 11. Februar 2019 enthält Vorgaben und Einschätzungen zur Projektorganisati-
on und dem geplanten Projektverlauf sowie der Verteilung der internen Verantwortlich-
keiten. Es ist nicht nachvollziehbar dargelegt, dass diesen projektspezifischen Informa-
tionen – wie die Beklagte meint – allgemeine Erkenntnisse über haushaltsrechtliche An-
gelegenheiten und Entscheidungsabläufe des BMVI zu entnehmen sind. Selbst wenn dies
der Fall wäre, ist nicht dargelegt, dass die Kenntnis hiervon sich nachteilig auf zukünftige
Projekte auswirken kann. Soweit die Beklagte eine Verschlechterung ihrer Verhandlungs-
position befürchtet, fehlt es an einer für das Gericht nachvollziehbaren Tatsachengrund-
lage für diese Befürchtung.

161 bb) Die Beklagte begründet die Einstufung der Protokolle der Verhandlungsgespräche
und Informationstermine, der E-Mail des KBA vom 22. Juli 2019 sowie der Leitungsvorla-
gen vom 3. Januar 2019, 11. Februar 2019, 17. April 2019 und 24. Juni 2019 weiter da-
mit, diese enthielten interne Positionen und Stellungnahmen von Bediensteten der Be-
klagten. Die Kenntnisnahme würde die Vertraulichkeit der behördeninternen Kommuni-
kation verletzen. Zudem handele es sich um vorläufige Einschätzungen, die nicht immer
ein zutreffendes Bild von der (abschließenden) Position der Beklagten vermittelten. Die-
ser Vortrag benennt bereits kein von § 2 Abs. 2 Nr. 4 VSA und § 4 Abs. 2 Nr. 4 SÜG ge-
schütztes öffentliches Interesse.

162 cc) Soweit die Beklagte sich für die Einstufung der Protokolle der Verhandlungsgesprä-
che und Informationstermine mit den unterlegenen Bietern sowie des in der Anlage zu
der Leitungsvorlage vom 24. Juni 2019 enthaltenen Rechtsanwaltsgutachtens auf den
Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen beruft, rechtfertigt dies – unabhängig
von dem Vorliegen eines solchen Geheimnisses – die Einstufung ebenfalls nicht. Gemäß
§ 2 Abs. 1 Satz 2 VSA und § 4 Abs. 1 Satz 3 SÜG können auch Geschäfts-, Betriebs-, Er-
findungs-, Steuer- oder sonstige private Geheimnisse oder Umstände des persönlichen
Lebensbereichs im öffentlichen Interesse geheimhaltungsbedürftig sein. Eine Einstufung
kommt aber nur in Betracht, wenn das private Geheimnisse im öffentlichen Interesse ge-
heimhaltungsbedürftig ist. Ein alleiniges privates Interesse an der Geheimhaltung reicht
für die Einstufung als Verschlusssache nicht aus (Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Än-
derung des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes vom 22. Februar 2017, BT-Drs. 18/11281
S. 62; Däubler, SÜG, 2019, § 4 Rn. 7). Ein solches öffentliches Interesse hat die Beklagte
nicht benannt.

163 dd) Die materiellen Gründe für die Einstufung sind auch nicht mit dem Vorbringen der
Beklagten dargelegt, die in den Statusberichten, der E-Mail des KBA vom 22. Juli 2019
sowie den Leitungsvorlagen enthaltenen Informationen könnten – verzerrt oder verkürzt
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– von den Klägerinnen oder auch im Rahmen einer begleitenden Medienkampagne zum
Nachteil der Beklagten genutzt werden, was das Vertrauen der Bürger und des Auslands
in die Beklagte (unberechtigterweise) nachhaltig beschädigen könne. Zu den von § 2
Abs. 2 VSA und § 4 Abs. 2 SÜG geschützten öffentlichen Interessen zählt zwar auch das
Ansehen der Bundesrepublik Deutschland (Entwurf eines Gesetzes über die Vorausset-
zungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes vom 10. Mai 1993,
BT-Drs. 12/4891 S. 20). Die Beklagte hat die Möglichkeit nachteiliger Auswirkungen auf
das Ansehen der Bundesrepublik aber nicht plausibel dargelegt. Anhaltspunkte für eine
(von den Klägerinnen gesteuerte) „Medienkampagne“ zulasten der Beklagten sind nicht
dargetan. Einer verkürzten oder verzerrenden Wiedergabe der Inhalte der eingestuften
Dokumente könnte die Beklagte zudem durch Richtigstellung begegnen.

164 Danach kann offen bleiben, ob die von der Beklagten benannten Interessen überhaupt
„öffentliche Interessen“ im Sinne des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes und der Ver-
schlusssachenanweisung sind, deren Schutzobjekt der Bestand und die Sicherheit des
Staates ist (BT-Drs. 12/4891 S. 15). In erster Linie kommt eine Einstufung daher zuguns-
ten von Schutzgütern in Betracht, die der Existenz und Funktionstüchtigkeit staatlicher
Einrichtungen und Aufgaben dienen (VG Köln, Urteil vom 22. Juli 2021 – 13 K 15354/17 –
juris Rn. 30).

165 b) Die materiellen Gründe für die Einstufung der Statusberichte und deren Kurzfassun-
gen, die Gegenstand der Anträge 5g, 5h und 5j sind, sowie der mit den Anträgen 7, 8a,
8c, 8e, 8h, 8i, 9d, 9i und 9l begehrten Unterlagen als Verschlusssache – VERTRAULICH -
VS-V - sind ebenfalls nicht dargelegt.

166 Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 VSA und § 4 Abs. 2 Nr. 3 SÜG erfordert dies, dass die Kenntnis-
nahme durch Unbefugte für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines
ihrer Länder schädlich sein kann. Hierunter fallen nur wesentliche Interessen der ge-
nannten Gebietskörperschaften. Das sind solche, die den Bestand und die Funktionsfä-
higkeit des Staates und seiner wesentlichen Teile betreffen. Dazu zählen die innere oder
äußere Sicherheit des Bundes oder eines Landes, die freundschaftlichen Beziehungen zu
einem anderen Staat oder zu internationalen Institutionen sowie die massive Störung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Urteil der Kammer vom 20. Dezember 2018 – VG 2
K 178/17 – juris Rn. 35). Die Möglichkeit schädlicher Auswirkungen auf diese Schutzgüter
hat die Beklagte schon nicht behauptet.

167 Die von der Beklagten befürchteten Nachteile für vergleichbare Projekte sind fernlie-
gend. Der Vortrag der Beklagten zu den VS-V eingestuften Statusberichten deckt sich
mit ihrem Vortrag zu den VS-NfD eingestuften Statusberichten (dazu s.o.). Soweit die Be-
klagte befürchtet, die mit den Anträgen 7, 8a, 8c, 8e, 8h, 8i und 9i begehrten Unterla-
gen enthielten Bewertungen eines zentralen Bestandteils eines komplexen Projekts, Ri-
sikoeinschätzungen, rechtliche und wirtschaftliche Folgen sowie konkrete Handlungs-
vorschläge, durch deren Offenlegung die Beklagte für die Klägerinnen als auch für Dritte
zum „gläsernen“ Partner werde, ist ein von § 2 Abs. 2 Nr. 3 VSA und § 4 Abs. 2 Nr. 3 SÜG
geschütztes öffentliches Interesse nicht benannt. Der Vortrag der Beklagten bietet auch
keine Anhaltspunkte für die von ihr befürchtete verzerrende oder verkürzte Wiederga-
be der Informationen durch die Klägerinnen im Rahmen einer begleitenden „Medienkam-
pagne“ und die Ausübung von Druck auf die Schiedsrichter. Auch eine (unberechtigte)
nachhaltige Beschädigung des Vertrauens der Bürger und des Auslands in die Beklagte
ist nicht substantiiert dargetan.
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168 7. Soweit die Beklagte sich hinsichtlich der mit den Anträgen 1a–1d, 2a, 2b, 3a–3l, 4a–4f,
9d und 9j (Anlage zu der Leitungsvorlage) begehrten Unterlagen auf das Berufsgeheim-
nis der von ihr beauftragten Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte beruft (§ 3 Nr. 4 Var.
3 IFG in Verbindung mit § 43 Abs. 1 der Wirtschaftsprüferordnung bzw. § 43a der Bun-
desrechtsanwaltsordnung), steht dies dem Informationszugang nicht entgegen. Die Be-
klagte kann sich als „Herrin des Geheimnisses“ nicht auf das Berufsgeheimnis der von
ihr mandatierten Geheimnisträger berufen (BVerwG, Urteil vom 15. Dezember 2020 –
BVerwG 10 C 25/19 – NVwZ 2021, 890 Rn. 15). Die Kammer vermag nicht zu erkennen,
weshalb dies hier anders zu bewerten sein sollte, weil es sich nach dem – nicht weiter
belegten – Vortrag der Beklagten nicht um eine externe Einschätzung, sondern um ei-
ne viel stärkere und engere Mitwirkung gehandelt haben soll. Soweit die Beklagte vor-
trägt, es sei nicht ausgeschlossen, dass im Rahmen der Erstellung der Dokumente auch
persönliche Wahrnehmungen und Bewertungen der Auftragnehmer eingeflossen seien,
ist ein ausnahmsweise anzunehmendes eigenes Geheimhaltungsinteresse der Berufs-
geheimnisträger (vgl. BVerwG, Urteil vom 15. Dezember 2020 – BVerwG 10 C 25/19 –
NVwZ 2021, 890 Rn. 17) nicht hinreichend konkret dargelegt. Der pauschale Hinweis, es
seien eigene Wahrnehmungen der Berater in die Gutachten eingeflossen, weil diese den
individuellen Charakter des jeweiligen Beraters erkennen ließen, legt kein ausnahmswei-
se geschütztes Geheimhaltungsinteresse dar. Selbst wenn eine Beratungsleistung einen
individuellen Charakter hat, handelt es sich dadurch nicht um ausnahmsweise geschütz-
te höchstpersönliche Wahrnehmungen oder um vertrauliche Hintergrundinformationen.

169 8. § 3 Nr. 6 Alt. 1 IFG steht dem Informationszugang nicht entgegen. Die Beklagte hat
sich auf diesen Ausschlussgrund für die Protokolle der ersten, dritten und vierten Ver-
handlungsgespräche sowie des zweiten Informationstermins mit den Klägerinnen und
den unterlegenen Bietern (Anträge 1a, 1c, 1d, 2b, 3a, 3c–3e, 3g–3i, 3k, 3l, 4b, 4d und
4f), die Statusberichte und ihre Kurzfassungen (Anträge 5a–5h und 5j), die Leitungsvor-
lagen ISA zu Einnahmen und Ausgaben der ISA vom 3. Januar 2019 (Antrag 9b) und zum
Lenkungsausschuss vom 17. April 2019 (Antrag 9h), die BMVI-interne E-Mail zur Über-
mittlung einer Leitungsvorlage vom 20. Juni 2019 (Antrag 9i) sowie den Sprechzettel zu
der Sitzung des Verkehrsausschusses vom 26. Juni 2019 (Antrag 10a) berufen.

170 Gemäß § 3 Nr. 6 Alt. 1 IFG besteht der Informationsanspruch nicht, wenn das Bekannt-
werden der Information geeignet wäre, fiskalische Interessen des Bundes im Wirtschafts-
verkehr zu beeinträchtigen. Die fiskalischen Interessen des Bundes werden maßgeblich
durch das Haushaltsrecht bestimmt und sind dadurch gekennzeichnet, dass der Staat
wie ein Dritter als Marktteilnehmer am Privatrechtsverkehr und am Wirtschaftsleben teil-
nimmt und seine wirtschaftlichen Informationen ebenso schutzwürdig sind wie die Pri-
vater. Der Bund soll als Marktteilnehmer nicht generell vor Informationsansprüchen ge-
schützt werden, sondern nur u.a. davor, „eigene Geschäftsgeheimnisse offenbaren zu
müssen“. § 3 Nr. 6 Alt. 1 IFG soll, wenn der Staat als Marktteilnehmer am Privatrechts-
verkehr teilnimmt, nicht Transparenz verhindern, sondern einen fairen Wettbewerb ge-
währleisten. Der sichere Nachweis nachteiliger Auswirkungen muss nicht erbracht wer-
den. Es genügt die Möglichkeit einer Beeinträchtigung. Diese Möglichkeit darf nicht nur
eine theoretische sein. Deswegen scheiden eher fernliegende Befürchtungen aus. Auch
insoweit gilt der allgemeine ordnungsrechtliche Wahrscheinlichkeitsmaßstab der hinrei-
chenden Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts, der sich wiederum nach dem Ge-
wicht des Schutzguts richtet. Die Feststellung der konkreten Möglichkeit nachteiliger
Auswirkungen setzt seitens der informationspflichtigen Stelle die Darlegung von Tatsa-
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chen voraus, aus denen sich im jeweiligen Fall eine Beeinträchtigung des Schutzguts er-
geben kann (BVerwG, Urteil vom 27. November 2014 – BVerwG 7 C 12/13 – BVerwGE
150, 383 Rn. 22 ff.). Diesen Anforderungen wird der Vortrag der Beklagten nicht gerecht.

171 Grundsätzlich kann zwar bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Verhältnis der Bieter
eine Wettbewerbsrelevanz bestehen, wenn der Bund in einem Vergabeverfahren Ange-
bote verhandelt, die sich auch auf die Verhandlungsposition des Bundes auswirkt. Die
Wettbewerbsrelevanz kann jedoch mit Zeitablauf entfallen (vgl. OVG Münster, Urteil vom
21. November 2018 – 15 A 861/17 – juris Rn. 117 ff.). Das spricht hier dafür, dass die
Wettbewerbsrelevanz der begehrten Informationen entfallen ist. Denn das Vergabever-
fahren ist abgeschlossen, die Verträge sind gekündigt und die Vertragsinhalte sind voll-
ständig veröffentlicht.

172 Soweit die Beklagte eine Beeinträchtigung ihrer fiskalischen Interessen befürchtet, weil
die Erhebung einer ähnlich gearteten Maut „jedenfalls nicht ausgeschlossen“ sei, han-
delt es sich um eine bloß theoretische Möglichkeit.

173 Die von der Beklagten befürchteten Auswirkungen auf die Ausschreibung des Aufbaus
und Betriebs eines bundesweiten Schnellladenetzes für E-Fahrzeuge und andere, nicht
näher benannte Beschaffungsvorgänge sind ebenfalls nicht hinreichend konkret darge-
legt. Denn die in den Unterlagen enthaltenen Informationen beziehen sich auf das ISA-
Projekt. Der Beklagtenvortrag lässt nicht erkennen, dass diese projektspezifischen Infor-
mationen auf andere Beschaffungsvorgänge übertragbar sind und ihre Kenntnis die fis-
kalischen Interessen des Bundes bei diesen Vorhaben beeinträchtigen kann.

174 Die Protokolle der Verhandlungsgespräche und Informationstermine enthalten nach dem
Beklagtenvortrag Kalkulationsplanungen, die Bedeutung bestimmter vertraglicher Re-
gelungen und etwaige „Schmerzgrenzen“ für die internen rechtlichen und finanziellen
Planungen. Die Statusberichte, die E-Mail vom 20. Juni 2019 und der Sprechzettel für
die Sitzung des Verkehrsausschusses enthalten Kostenübersichten sowie Aussagen und
Prognosen zu den finanziellen, haushalterischen und personellen Auswirkungen der Pro-
jektrisiken auf den Bundeshaushalt, die Haushaltsplanung und die Verwendung der ein-
gebrachten Haushaltsmittel. Für das Gericht ist nicht nachvollziehbar, dass diese Infor-
mationen sich auf andere Beschaffungsvorgänge übertragen lassen. Ebenfalls ist nicht
nachvollziehbar, wie die Kenntnis dieser Informationen sich nachteilig auf die Verhand-
lungsposition der Beklagten bei anderen Projekten auswirken kann. Die rein abstrakte
Befürchtung der Beklagten, in zukünftigen Projekten zum „gläsernen Partner“ zu wer-
den, genügt den Anforderungen an die plausible und nachvollziehbare Darlegung einer
konkreten Gefährdung nicht.

175 Nachteilige Auswirkungen auf fiskalische Interessen des Bundes im Wirtschaftsverkehr
sind auch nicht mit dem Vorbringen der Beklagten dargelegt, die Klägerinnen könnten
die Statusberichte und ihre Kurzfassungen, die Leitungsvorlage vom 17. April 2019 und
die E-Mail vom 20. Juni 2019 unter Umgehung der Schiedsvereinbarung zum Nachteil
der Beklagten in das Schiedsverfahren einführen. Denn die Beteiligung der Beklagten
an dem Schiedsverfahren ist keine Teilnahme „im Wirtschaftsverkehr“ im Sinne von § 3
Nr. 6 Alt. 1 IFG.

176 9. Der Schutz personenbezogener Daten steht dem Informationszugang nicht entgegen.
Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 IFG darf Zugang zu personenbezogenen Daten nur gewährt
werden, soweit das Informationsinteresse des Antragstellers das schutzwürdige Interes-
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se des Dritten am Ausschluss des Informationszugangs überwiegt oder der Dritte einge-
willigt hat. Name, Titel, akademischer Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büro-
anschrift und -telekommunikationsnummer von Bearbeitern sind gemäß § 5 Abs. 4 IFG
vom Informationszugang nicht ausgeschlossen, soweit sie Ausdruck und Folge der amtli-
chen Tätigkeit sind und kein Ausnahmetatbestand erfüllt ist. Die Klägerinnen haben auf
die Offenlegung personenbezogener Daten weitgehend verzichtet. Soweit dieser Ver-
zicht sich nicht auf die Namen und die Berufs- und Funktionsbezeichnungen der exter-
nen technischen und wirtschaftlichen Gutachter und Sachverständigen des BMVI und des
KBA sowie bestimmter Bediensteter dieser Behörden erstreckt, hat die Beklagte nicht
zur Überzeugung des Gerichts dargelegt, dass diese Personen nicht „Bearbeiter“ im Sin-
ne von § 5 Abs. 4 IFG sind.

177 Unter diesen Begriff fallen nicht alle Bediensteten einer informationspflichtigen Stelle,
sondern nur diejenigen, die mit dem Verwaltungsvorgang befasst gewesen sind, zu dem
Informationszugang begehrt wird. Eine Befassung in diesem Sinne ist bei einer sachbe-
arbeitenden Tätigkeit im Rahmen eines konkreten Vorgangs zu bejahen. Ein bloß büro-
mäßiger Umgang mit Unterlagen im Rahmen unterstützender Sekretariatstätigkeiten oh-
ne eigene Entscheidungs- oder Gestaltungsmöglichkeiten genügt demgegenüber nicht.
Nicht erforderlich ist, dass ein Bearbeiter im Sinne des § 5 Abs. 4 IFG Amtsangehöriger
der informationspflichtigen Behörde oder sonst Angehöriger einer nach dem Informati-
onsfreiheitsgesetz informationspflichtigen Stelle ist. Anknüpfungspunkt für den Informa-
tionszugang ist vielmehr, dass personenbezogene Daten von Bearbeitern als Ausdruck
und Folge einer konkreten amtlichen Tätigkeit in Unterlagen enthalten sind, die bei ei-
ner nach dem Informationsfreiheitsgesetz informationspflichtigen Stelle vorliegen. Eine
amtliche Tätigkeit im auch nach § 5 Abs. 4 IFG maßgeblichen funktionellen Sinne übt ein
Bearbeiter auch dann aus, wenn er zwar selbst kein Behördenangehöriger ist, jedoch im
behördlichen Auftrag tätig wird (BVerwG, Urteil vom 15. Dezember 2020 – BVerwG 10 C
25/19 – NVwZ 2021, 890 Rn. 43 f.).

178 Die Bediensteten des BMVI und des KBA, die von dem Verzicht der Klägerinnen auf die
Offenlegung personenbezogener Daten ausgenommen sind, sind „Bearbeiter“ im Sinne
des § 5 Abs. 4 IFG. Beruft sich die informationspflichtige Stelle darauf, dass bestimmte
Bedienstete der informationspflichtigen Stelle keine „Bearbeiter“ in diesem Sinne sind,
hat sie dies darzulegen. Sie muss plausibel und nachvollziehbar vortragen, welche kon-
kreten Passagen personenbezogene Daten von Bediensteten enthalten, die keine sach-
bearbeitende Tätigkeit im Rahmen eines konkreten Vorgangs wahrgenommen haben.
Diesen Anforderungen genügt das Vorbringen der Beklagten nicht. Sie trägt vor, die
Amtsträger, die an Verhandlungsrunden oder sonstigen Treffen teilgenommen hätten
oder in E-Mail-Verteilern in „cc“ zur Kenntnisnahme aufgenommen worden seien, seien
keine Bearbeiter. Dies setzt sich nicht mit der Einschränkung des Verzichts der Klägerin-
nen auf bestimmte Behördenangehörige auseinander, die sachlich mit dem ISA-Projekt
betraut waren. Zudem ist das Vorbringen zu pauschal. Es ist nicht erkennbar, an welcher
konkreten Stelle aus Sicht der Beklagten personenbezogene Daten von Behördenange-
hörigen enthalten sind, die keine „Bearbeiter“ im Sinne von § 5 Abs. 4 IFG sind.

179 Auch soweit die Klägerinnen nicht auf die Offenlegung der Namen sowie der Berufs- und
Funktionsbezeichnungen der externen technischen und wirtschaftlichen Gutachter und
Sachverständigen verzichtet haben, handelt es sich um „Bearbeiter“ im Sinne von § 5
Abs. 4 IFG. Denn nach dem übereinstimmenden Vortrag der Beteiligten sind die Gutach-
ter und Sachverständigen im behördlichen Auftrag tätig geworden.
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180 Die Beklagte hat auch einen Ausnahmetatbestand im Sinne von § 5 Abs. 4 a.E. IFG nicht
dargelegt. Ein solcher liegt vor, wenn einer der in den §§ 3 bis 6 IFG genannten Aus-
schlussgründe gegeben ist; § 5 Abs. 4 IFG eröffnet der anspruchsverpflichteten Stelle
keine Möglichkeit, einen von den gesetzlichen Ausschlussgründen losgelösten, im Ein-
zelnen nicht geregelten Ausnahmefall anzunehmen (Urteil der Kammer vom 23. Oktober
2013 – VG 2 K 294/12 – juris Rn. 51). Ein solcher Ausschlussgrund ist nicht gegeben. Der
Vortrag der Beklagten, es sei nicht auszuschließen, dass einzelne Amtsträger im Rahmen
einer verkürzten oder verfremdeten Wiedergabe durch die Medien herausgegriffen und
in einer isolierten und einseitigen Berichterstattung für Handlungen verantwortlich ge-
macht werden könnten, entbehrt tatsächlicher Anhaltspunkte.

181 10. Der Schutz von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen (§ 6 Satz 2 IFG) steht dem In-
formationszugang nicht entgegen.

182 a) Die Beklagte hat nicht dargelegt, dass die mit den Anträgen 5a–h, 5j, 8a, 8e, 8h, 9d
und 9j begehrten Unterlagen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse der beauftragten Be-
rater, Wirtschaftsprüfer und Gutachter enthalten können. Eine Verpflichtung der Beklag-
ten zur Durchführung des Drittbeteiligungsverfahrens (§ 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO, § 8
IFG) kommt daher nicht in Betracht.

183 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse werden durch § 6 Satz 2 IFG geschützt, wenn der
Geheimnisträger ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung hat. Ein solches Inter-
esse ist anzuerkennen, wenn die Offenlegung der Information geeignet ist, den Konkur-
renten exklusives technisches oder kaufmännisches Wissen zugänglich zu machen und
so die Wettbewerbsposition des Unternehmens nachteilig zu beeinflussen. Hierfür muss
die prognostische Einschätzung nachteiliger Auswirkungen im Fall des Bekanntwerdens
der Informationen nachvollziehbar und plausibel dargelegt werden (BVerwG, Urteil vom
15. Dezember 2020 – BVerwG 10 C 25/19 – NVwZ 2021, 890 Rn. 38).

184 Die von einem Wirtschaftsprüfer, Berater oder Gutachter angewandte Methodik kann
zwar ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis im Sinne von § 6 Satz 2 IFG darstellen. Für
die richterliche Überzeugungsbildung erforderlich ist jedoch ein Mindestmaß an Plausibi-
lität. Dafür ist eine thematische Umschreibung von konkreten Inhalten und eine Erläute-
rung der sachverständigen Bewertung auf der Grundlage exklusiv erarbeiteter Kriterien
erforderlich, ohne dass die dahinter stehende Methodik selbst ausgebreitet werden muss
(Urteil der Kammer vom 13. August 2020 – VG 2 K 52/18 – juris Rn. 31).

185 Der Vortrag der Beklagten genügt diesen Anforderungen nicht. Danach ist das Know-how
über die Art und Weise der Strukturierung, Aufbereitung und Darstellung einer Vielzahl
von relevanten und komplexen projektspezifischen Informationen und Risikoanalysen
der entscheidende Wertschöpfungsfaktor für den Kunden und damit der „Unique Selling
Point“ für das beratende Unternehmen. Worin dieser Wertschöpfungsfaktor in den aus
Sicht der Beklagten zu schützenden Unterlagen konkret zum Ausdruck kommt, ist auf
der Grundlage dieses Vortrags nicht erkennbar. Die Statusberichte (Anträge 5a–5h und
5j) enthalten nach dem Beklagtenvortrag in weiten Teilen deskriptive Ausführungen zu
dem Projektstatus, Meilensteinen, Problemen und deren Auswirkungen und Handlungs-
strategien. Soweit die Statusberichte Risikoanalysen enthalten, folgt hieraus nicht die
Exklusivität der zur Anwendung gebrachten Methodik. Gleiches gilt für die mit den An-
trägen 8a, 8e, 8h, 9d und 9j begehrten Unterlagen. Die darin enthaltenen Bewertungen,
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Ratschläge und Hinweise belegen das Vorliegen von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis-
sen nicht mit dem erforderlichen Mindestmaß an Plausibilität.

186 b) Auch für die Protokolle der Verhandlungsgespräche und Informationstermine mit den
unterlegenen Bietern (Anträge 3a–3l und 4a–4f) ist die konkrete Möglichkeit des Vorlie-
gens von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen nicht zur Überzeugung der Kammer dar-
gelegt.

187 Nach dem Vortrag der Beklagten enthalten die Protokolle der jeweils ersten Verhand-
lungsgespräche (Anträge 3a, 3e und 3i) Informationen zu den von den Bietern geplan-
ten Systemkonzepten und der Ausgestaltung der konkreten Leistungspflichten. In den
Protokollen der jeweils zweiten Verhandlungsgespräche (Anträge 3b, 3f und 3j) finden
sich Ausführungen zu Gewährleistungen, Haftungskonzepten und -beschränkungen, Frei-
stellungen und dem Verschuldensmaßstab. Die Protokolle der jeweils dritten und vier-
ten Verhandlungsgespräche (Anträge 3c, 3d, 3g, 3h, 3k und 3l) enthalten Vereinbarun-
gen zur Vergütung und Vergütungsstruktur. Die Protokolle zu den ersten und zweiten In-
formationsterminen (Anträge 4a–4f) enthalten Informationen über den Businessplan und
die Leistungserbringung.

188 Die Beklagte beruft sich auf Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse der hinter den Bieter-
gemeinschaften stehenden Unternehmen. Die Bietergemeinschaften selbst sind nur für
den Zweck der Teilnahme an dem ISA-Vergabeverfahren gegründet worden und haben
sich danach aufgelöst. Es ist nicht schlüssig, dass die in den Protokollen enthaltenen In-
formationen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse der hinter den Bietergemeinschaften
stehenden Unternehmen enthalten. Nach dem unwidersprochenen Vortrag der Klägerin-
nen haben diese Unternehmen sich nicht erneut für die Teilnahme an einem vergleich-
baren Projekt zusammengeschlossen und planen einen solchen Zusammenschluss auch
nicht. Es fehlt daher bereits der Bezug zum heutigen Geschäftsbetrieb. Darüber hinaus
hat die Beklagte nicht nachvollziehbar dargelegt, dass und in welcher Form die Protokol-
le das Know-how der betroffenen Unternehmen widerspiegeln und weshalb dieses Know-
how exklusives kaufmännisches oder technisches Wissen darstellt. Die Ausführungen zu
dem Systemkonzept, dem Businessplan und den vertraglichen Regelungen beziehen sich
auf den (geplanten) Geschäftsbetrieb der Bietergemeinschaften. Ob und in welcher Form
die Kenntnis dieser auf das ISA-Projekt bezogenen Informationen geeignet ist, die gegen-
wärtige Wettbewerbsposition der betroffenen Unternehmen zu beeinträchtigen, ist nicht
dargelegt. Es handelt sich um Informationen, die auf die spezifischen Anforderungen des
ISA-Projekts und des Betreibervertrags zugeschnitten sind. Es liegt jedenfalls nicht auf
der Hand, dass sich diese Informationen auf andere Projekte und Verhandlungssituatio-
nen übertragen lassen.

189 Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, § 161 Abs. 2 Satz 1
VwGO. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens im Umfang ihres Unterliegens und
der übereinstimmenden Erledigungserklärung, weil die Klage auch insoweit Erfolg ge-
habt hätte. Soweit die Klage abgewiesen wurde und die Klägerinnen die Klage zurückge-
nommen haben, tragen sie die Kosten. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreck-
barkeit folgt aus § 167 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 VwGO in Verbindung mit § 708 Nr. 11, § 709
Sätze 1 und 2, § 711 ZPO.

190 Die Berufung wird zugelassen, weil das Verhältnis zwischen § 3 Nr. 1g Var. 1 IFG und den
Beweisregeln im Schiedsverfahren grundsätzliche Bedeutung hat.
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